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Beratungsgegenstand:  
Gemäß dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates und Vorliegen der Gebührenkalkulation 
sollen die Abwassersatzungen der Entsorgungsgebiete Klipphausen und Triebischtal zu einer 
einheitlichen Satzung zusammengeführt werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Abwasser-
satzung des Entsorgungsgebietes Triebischtal, die im Mai 2022 neu beschlossen und an die 
aktuellen Gesetze und der Rechtsprechung angepasste wurde, als Grundlage der neuen Ab-
wassersatzung anzuwenden. 
 
Die in der Satzung festgelegten Beiträge wurden aus der Fortschreibung der Globalberech-
nung für die Entsorgungsgebiete Klipphausen und Triebischtal entnommen.  
 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeinderäte haben im Rahmen der Beschlussfassung der Globalberechnung die Para-
meter für die Satzung festgelegt. Auf dieser Grundlage beschließt der Gemeinderat Klipphau-
sen: 
 
 
1. Das angemessene Betriebskapital AW wird festgesetzt auf  41.101.631,80 EUR 
(§ 17 Abs. 3 Satz 2 SächsKAG)       
  
2. Der angemessene Beitragssatz pro m2  Nutzfläche                      6,39 EUR 
 
3. Der weitere Beitragssatz pro m² Nutzfläche          4,60 EUR 
 
4. Die Schmutzwassergebühr für zentral entsorgte Grundstücke:              

Entsorgungsjahr 2024:   2,44 EUR/m³ 
Entsorgungsjahr 2025:  2,55 EUR/m³ 
Entsorgungsjahr 2026:   2,65 EUR/m³ 
 

5. Die Grundgebühr pro Wohneinheit                 8,60 EUR 
 
6. Den Erlass der Abwassersatzung in der vorliegenden Fassung.  
 
Beschluss Nr.:  
 
  



Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  
 
Klipphausen,  
        
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
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Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Klipphausen  
(Abwassersatzung – AbwS) 

 
 

 
Auf der Grundlage von § 56 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz 
WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 
2021 (BGBl. S. 3901), in Verbindung mit § 50 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. 
Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), zuletzt geändert durch durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 
2022 (SächsGVBl. S. 144) Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) sowie § 47 
Abs. 2, § 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (Sächs-
KomZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270), zuletzt geändert 
durch Ar-tikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) in Verbindung mit den §§ 4,14, 
und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. 
Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. 
S.722) sowie der §§ 1, 2, 9, 17 und 33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), hat der Gemeinderat Klipphau-
sen am 19. Dezember 2023 die nachfolgende Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(AbwS) beschlossen: 

 
Inhaltsverzeichnis: 
 
1. Teil  -  Allgemeines 
 
§ 1 Öffentliche Einrichtung 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
2. Teil  -  Anschluss und Benutzung 
 
§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 
§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 
§ 5 Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
§ 6 Allgemeine Ausschlüsse 
§ 7 Einleitungsbeschränkungen 
§ 8 Eigenkontrolle/Überwachung 
§ 9 Abwasseruntersuchungen 
§ 10 Grundstücksbenutzung 
 
3. Teil  -  Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
§ 11 Anschlusskanäle 
§ 12 Sonstige Anschlüsse, Aufwandsersatz 
§ 13 Genehmigungen 
§ 14 Regeln der Technik für Grundstücksentwässerungsanlagen 
§ 15 Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
§ 16 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte, Toiletten mit Wasserspülung, Klein-
kläranlagen 
§ 17 Sicherung gegen Rückstau 
§ 18 Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht 
§ 19 – Dezentrale Abwasseranlagen 
 
 4. Teil  -  Abwasserbeitrag 
 
§ 20 Erhebungsgrundsatz 
§ 21 Gegenstand der Beitragspflicht 
§ 22 Beitragsschuldner 
§ 23 Beitragsmaßstab 
§ 24 Grundstücksfläche 
§ 25 Nutzungsfaktor 
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§ 26 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl  
        festsetzt 
§ 27 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine  
        Baumassenzahl festsetzt 
§ 28 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher  
        Anlagen festsetzt 
§ 29 Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsflächen und sonstige Flächen in Bebauungsplangebieten  
        nach § 30 Abs. 1 BauGB 
§ 29a Sakralbauten 
§ 30 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Bebauungsfestsetzungen im  
        Sinne der §§ 26 bis 29 bestehen 
§ 31 Erneute Beitragspflicht 
§ 32 Zusätzlicher Abwasserbeitrag von Großverbrauchern 
§ 33 Beitragssatz 
§ 34 Entstehung der Beitragsschuld 
§ 35 Fälligkeit der Beitragsschuld 
§ 36 Entstehung und Fälligkeit von Vorauszahlungen 
§ 37 Ablösung des Beitrags 
§ 38 Anrechnung von Erschließungsleistungen auf den Abwasserbeitrag 
§ 38a Weiterer Beitrag 
 
5. Teil – Abwassergebühren 
 
§ 39 Erhebungsgrundsatz 
§ 40 Gebührenschuldner 
§ 41 Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserentsorgung 
§ 42 Einleitmenge bei der Schmutzwasserentsorgung 
§ 43 Absetzungen 
§ 44 Gebührenmaßstab für dezentrale Anlagen 
§ 45 Höhe der Einleit- und Entsorgungsgebühren 
§ 45a Sondergebühren 
§ 46 Grundgebühren 
§ 47 Starkverschmutzerzuschläge 
§ 48 Verschmutzungswerte 
§ 49 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld, Veranlagungszeitraum 
§ 50 Vorauszahlungen 
 
6. Teil  -  Anzeigepflicht, Anordnungsbefugnis, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 
 
§ 51 Anzeigepflichten 
§ 52 Haftung der Gemeinde 
§ 53 Anordnungsbefugnis, Haftung der Benutzer 
§ 54 Ordnungswidrigkeiten 
 
7. Teil  -  Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 55 Unklare Rechtsverhältnisse 
§ 56 In-Kraft-Treten 
 
 

1. Teil  -  Allgemeines 
 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 
  
(1) Die Gemeinde Klipphausen (im Folgenden: Gemeinde) betreibt die Beseitigung des anfallenden 
Abwassers im gesamten Gemeindegebiet als Einheitseinrichtung. 
 
(2) Als angefallen gilt Abwasser, das  

- über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt oder  
- in abflusslosen Gruben oder Kleinkläranlagen gesammelt wird oder  
- zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird. 
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(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen Abwasseranlagen 
besteht nicht. 
  

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 
seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser (Schmutzwasser), das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten 
Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser) sowie das sonstige in öffentliche 
Abwasseranlagen mit Schmutzwasser oder Niederschlagswasser fließende Wasser. 
Häusliche Gesamtabwässer im Sinne des § 45 Abs. 2 sind verunreinigte Wasser aus Haushaltungen, 
die einer abflusslosen Grube zugeführt werden. Sind an eine solche Grube ein oder mehrere WC an-
geschlossen, so ist dieser Grubeninhalt Abwasser.  
Fäkalien im Sinne des § 45 Abs. 3 sind ausschließlich Kot und Urin. Sie fallen in abflusslosen Gruben 
mit Trockentoilettenanschluss an.  
Klärschlamm im Sinne des § 45 Abs. 3 ist die Mischung des gesamten Grubeninhaltes einer mechani-
schen oder vollbiologischen Kleinkläranlage, bestehend aus Boden- und Schwimmschlamm. 
 
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser zu 
sammeln und einer Vorflut zuzuführen bzw. sofern erforderlich, vor der Einleitung in den Vorfluter einer 
Abwasserbehandlungsanlage zuzuleiten und zu reinigen. Öffentliche Abwasseranlagen sind insbeson-
dere die öffentlichen Kanäle, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, Abwas-
serpumpwerke und Abwasserbehandlungsanlagen (z.B. Klärwerke), Versickerungs- und Rückhaltean-
lagen für Niederschlagswasser (u. a. Mulden- und Rigolensysteme, Sickermulden/-teiche/-schächte), 
soweit sie nicht Teil der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen sind sowie offene und geschlos-
sene Gräben, soweit sie der öffentlichen Abwasserbeseitigung dienen.  
Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch die Grundstücksanschlüsse im Bereich der öffent-
lichen Verkehrs- und Grünflächen bis zur Grenze der Grundstücke, die unmittelbar an diese Flächen 
angrenzen (sogenannte Anliegergrundstücke) einschließlich Kontroll- bzw. Prüfschacht (Hausan-
schlussschächte) (Anschlusskanäle im Sinne von § 11). 
 
(3) Private Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Anlagen, die der Sammlung, Vorbehandlung, 
Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage dienen. Dazu gehören ins-
besondere Leitungen, die im Erd- oder Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem An-
schlusskanal zuführen (Grundleitungen), einschließlich der Prüf-, Kontroll- und Übergabeschächte, He-
beanlagen, abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen, Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwäs-
serung, Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser soweit sie sich auf privaten 
Grundstücksflächen befinden, Notüberläufe als Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen 
in die öffentlichen Abwasseranlagen, Drosseleinrichtungen für die vergleichsmäßige und reduzierte (ge-
drosselte) Ableitung von Niederschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen, soweit sie sich auf 
privaten Grundstücksflächen befinden und nicht der Gemeinde gehören oder zu seinen Gunsten ding-
lich gesichert sind oder ihm zur Nutzung überlassen wurden. Anlagen auf Anliegergrundstücken, die 
der Entwässerung von Grundstücken dienen, die nicht unmittelbar an öffentliche Verkehrs- und Grün-
flächen angrenzen, sog. Hinterliegergrundstücke, sind in der Regel private Grundstücksentwässerungs-
anlagen. Hierunter zählen auch Anlagen in privaten Straßen, Wegen und Plätzen, soweit die Anlagen 
nicht im Eigentum der Gemeinde stehen, zu ihren Gunsten dinglich gesichert sind oder ihr zur Nutzung 
überlassen wurden. 
Kleinkläranlagen sind Anlagen nach § 1 Abs. 2 und 3 der KKA-VO. Abflusslose Gruben dienen der 
Sammlung des gesamten Schmutzwassers, einschließlich des anfallenden Grauwassers aus dem Sa-
nitär- und Küchenbereich. 
 
(4) Grundstücke, die über eine Kleinkläranlage, für die eine leitungsgebundene Anschlussmöglichkeit 
an ein zentrales Klärwerk nicht besteht oder Ihr Abwasser in einer abflusslosen Grube sammeln und 
abfahren lassen, gelten als dezentral entsorgt. Die nicht unter Satz 1 fallenden Grundstücke gelten als 
zentral entsorgt. 
 
(5) Die dezentrale Entsorgung umfasst die Entleerung, Abfuhr und Entsorgung des Schlamms aus Klein-
kläranlagen und des Inhalts aus abflusslosen Gruben einschließlich der Überwachung der Eigenkon-
trolle und Wartung durch die Gemeinde oder eines von ihr beauftragten Dritten im Sinne des § 48 
SächsWG sowie nach § 5 KKA-VO.  
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2. Teil  -  Anschluss und Benutzung 
 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 
 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Bestimmung 
dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranlagen an-
zuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken anfallenden Abwasser der 
Gemeinde im Rahmen des § 50 SächsWG zu überlassen, soweit die Gemeinde zur Abwasserbeseiti-
gung verpflichtet ist (Anschluss- und Benutzungszwang). Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur 
baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers. 
 
(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Absatz 1 trifft auch die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 
 
(3) Grundstücke sind, wenn sie mit einer baulichen Anlage versehen werden, anzuschließen, sobald die 
für sie bestimmten öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche Ab-
wasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb 
von sechs Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 
 
(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der öffentlichen Ge-
sundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist. 
 
(5) Abwasser, das auf Grundstücken anfällt, die nicht an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlos-
sen sind, hat der nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichtete der Gemeinde oder dem von ihr beauftragten 
Unternehmer zu überlassen (Benutzungszwang).   
 
(6) Bei Grundstücken, die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde nicht oder noch nicht 
an einen öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen werden können, kann der Grundstückseigentümer 
oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete den Anschluss seines Grundstücks verlangen, wenn er 
den für den Bau des öffentlichen Kanals entstehenden Aufwand übernimmt und auf Verlangen ange-
messene Sicherheit leistet. Einzelheiten, insbesondere die Frage, wer den Unterhaltungs- und Erneue-
rungsaufwand trägt, werden durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt. 
 
(7) Die vorstehenden Regelungen des § 3 gelten nicht für Niederschlagswasser, soweit dieses auf an-
dere Weise ordnungsgemäß beseitigt wird. 

 
§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

 
(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächstliegende öffentliche Abwasseranlage tech-
nisch unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die öffentliche Ab-
wasseranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde verlangen oder gestatten, dass das Grundstück an 
eine andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird.  
 
(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht erstellt, kann die Ge-
meinde den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage gestatten oder verlan-
gen. 
 

§ 5 Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
 
Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigung und von der Verpflichtung 
zur Benutzung deren Einrichtungen können die nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 Verpflichteten auf Antrag inso-
weit und solange befreit werden, als ihnen der Anschluss oder die Benutzung wegen ihres, die öffentli-
chen Belange überwiegenden, privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers nicht 
zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 
  

§ 6 Allgemeine Ausschlüsse 
 

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die Reini-
gungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die Schlammbeseitigung 
oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, das Material der öffentlichen Abwasseranlagen und/oder 
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Transportfahrzeuge angreifen, ihren Betrieb, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, er-
schweren oder gefährden können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen 
oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 
 
(2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 
1. Stoffe – auch in zerkleinertem Zustand –, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in den öffentli-
chen Abwasseranlagen führen können (z. B. Kehricht, Schutt, Mist, Sand, Küchenabfälle, Asche, Zell-
stoffe, Textilien, Schlachtabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester, hefehaltige Rück-
stände, Schlamm, Haut- und Lederabfälle, Glas und Kunststoffe), 
2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (z. B. Benzin, Karbid, Phenole, Öle und 
dgl.), Säuren, Laugen, Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, 
mit Krankheitskeimen behaftete Stoffe und radioaktive Stoffe, 
3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke, 
4. faulendes und sonst übel riechendes Abwasser (z. B. milchsaure Konzentrate, Krautwasser), 
5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann, 
6. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen Entfärbung im Klärwerk nicht gewährleistet ist,  
7. Wasch- und Reinigungsmittel (Tenside) in Mengen, die zu unverhältnismäßig starker Schaumbildung 
führen, 
8. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht, 
9. Abwasser, dessen chemische und physikalische Eigenschaften Werte aufweisen, die über den allge-
meinen Richtwerten für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien der Anlage I des Arbeitsblattes ATV A 
115 bzw. des Merkblatts ATV-DVWK M 115 der deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. (ATV-DVWK) in der jeweils gültigen Fassung liegt, 
10. sonstiges Abwasser sowie Wasser aus Haus-oder Grundstücksdrainagen, Niederschlagswasser 
von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie von unbefestigten Flächen, für dessen Beseitigung 
die Gemeinde nicht zuständig ist, sowie Grundwasser und Wasser aus Gewässern, Brunnen und Quel-
len. Ausnahmen sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde nach § 7 Abs. 4 zulässig 
 
(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall weitergehende Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb 
der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 
 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 zulassen, 
wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im Einzelfall eine unbil-
lige Härte bedeuten würde und der Antragsteller evtl. entstehende Mehrkosten übernimmt. 
 
(5) § 50 Absätze 3 bis 6 SächsWG bleibt unberührt. 
 

§ 7 Einleitungsbeschränkungen 
 

(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser und von sonstigem Wasser von einer 
Vorbehandlung oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies ins-
besondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige öffentliche 
Belange erfordert. 
 
(2) Solange die öffentlichen Abwasseranlagen nicht bedarfsgerecht ausgebaut sind, kann die Gemeinde 
mit Zustimmung der zuständigen Wasserbehörde Abwasser, das wegen seiner Art oder Menge in den 
vorhandenen Abwasseranlagen nicht abgeleitet oder behandelt werden kann, von der Einleitung befris-
tet ausschließen. 
 
(3) Abwasser darf durch den Grundstückseigentümer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Ver-
pflichteten nur dann in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an ein öffentliches Klärwerk angeschlos-
sen sind, eingeleitet werden, wenn es nach dem Stand der Technik entsprechend behandelt worden ist. 
Für bestehende Einleitungen kann die Gemeinde die Einhaltung von Einleitwerten festlegen und für die 
Erfüllung dieser Pflichten bestimmte Fristen setzen, um die kommunalen Einleitwerte nach dem Stand 
der Technik gemäß Satz 1 sicherzustellen. Erfüllt der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 
3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete die Festlegungen innerhalb der gesetzten Frist nicht, kann die Gemeinde 
ihn von der Einleitung ausschließen. 
 
(4) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt und von sonstigem Wasser 
bedarf der schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. 
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(5) Die Gemeinde ist berechtigt, die Abwassereinleitung fristlos zu unterbinden, wenn die nach § 3 Abs. 
1 und 2 Verpflichteten den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandeln und die Unterbindung erfor-
derlich ist, um 
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren oder  
2. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abwassereinleiter, störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf den Betrieb der öffentlichen Abwasser-
anlage und der öffentlichen Abwasserbeseitigung ausgeschlossen sind, soweit andere Maß-nahmen 
unverhältnismäßig oder untunlich sind, um die Störung zu beseitigen. 
Erfolgt ein Anschluss oder eine Benutzung der Anlagen der Gemeinde ohne eine nach dieser Satzung 
erforderliche Zustimmung oder Genehmigung, kann die Gemeinde unter Berücksichtigung der berech-
tigten Interessen des Grundstückseigentümers mit angemessener Fristsetzung jederzeit eine Abwas-
sereinleitung unterbinden, soweit andere Maßnahmen unverhältnismäßig oder untunlich sind. 
 
(6) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen Abgabenschuld 
trotz Mahnung, ist die Gemeinde berechtigt, die Abwasserentsorgung zwei Wochen nach Androhung 
einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 Verpflichtete - sofern er Abgabenschuld-
ner ist - darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Verpflichtete seinen Verpflichtungen nachkommt. 
Die Gemeinde kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Abwasserentsorgung androhen.  
 
(7) Die Gemeinde hat die Abwasserentsorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die 
Gründe für die Einstellung entfallen sind und der Abgabenschuldner die Kosten der Einstellung und 
Wiederaufnahme der Abwasserentsorgung ersetzt hat.  
 
(8) In den im Trennverfahren entwässerten Gebieten darf unbelastetes Niederschlagswasser nur 
in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 
Unbelastetes Grund- und Dränwasser sowie unbelastetes Kühlwasser, Klarwasser aus Brunnenanla-
gen, Wasser aus Gewässern, Quell-, unbelastetes Niederschlagswasser darf nicht in Schmutzwasser- 
oder Mischwasserkanäle eingeleitet werden, die im Klärwerk enden. Die Einleitung von unbelastetem 
Grund-, Drän-, Quell- und Kühlwasser, Klarwasser aus Brunnenanlagen, Wasser aus Gewässern (= 
sonstiges Wasser) bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde; bei 
Einleitungen in Schmutzwasseranlagen gilt dies auch für Niederschlagswasser. 
  

§ 8 Eigenkontrolle, Wartung und Überwachung 
 
(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass auf Kosten des Grundstückseigentümers oder des sonstigen 
nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Abflüsse und 
der Beschaffenheit der Abwässer zur Bestimmung der Schadstofffracht in die Grundstücksentwässe-
rungsanlage eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem Grundstück angebracht, betrieben und 
in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. Dies gilt auch für die Einleitung sonstigen Wassers im 
Sinne von § 7 Abs. 4 und 8. 
 
(2) Die Eigenkontrolle und Wartung einer Kleinkläranlage bzw. einer abflusslosen Grube hat den Best-
immungen der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zu den 
Anforderungen an Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, über deren Eigenkontrolle und Wartung 
sowie deren Überwachung (Kleinkläranlagenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung zu genügen. 
Danach erforderliche Wartungen einer Kleinkläranlage sind durch einen zertifizierten Fachbetrieb aus-
zuführen. Das Betriebsbuch einer Kleinkläranlage bzw. einer abflusslosen Grube ist nach deren end-
gültiger Stilllegung bis zum Ende des 5. folgenden Kalenderjahres aufzubewahren. Im Falle eines 
Rechts-streits ist das Betriebsbuch bis zum Ablauf eines Jahres nach dessen rechtskräftigem Abschluss 
aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen. 
 
(3) Die Anforderungen an die Eigenkontrolle und Wartung einer Kleinkläranlage ergeben sich aus der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Bauartzulassung), aus der wasserrechtlichen Erlaubnis, dem 
Anschlussbescheid der Gemeinde oder aus sonstigen Bestimmungen. Die Überwachung von Kleinklär-
anlagen nach § 48 SächsWG erfolgt durch mindestens folgende Maßnahmen:  
 
1. Bei Kleinkläranlagen, für die die Wartung durch den Hersteller oder einen Fachbetrieb vorgeschrieben 
ist, durch Kontrolle der Wartungsprotokolle. Dazu sind die Betreiber zur Zusendung der Wartungspro-
tokolle einschließlich der Ergebnisse aus den Untersuchungen der Ablaufwerte (Kopien) nach erfolgter 
Wartung an die Gemeinde verpflichtet. Die Wartungsprotokolle sind unmittelbar nach der Wartung, je-
doch spätestens bis 31.01. des Folgejahres an die Gemeinde zu übermitteln.  
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2. Die Kontrolle der Abwasseranlagen erfolgt mittels Einsichtnahme in das Betriebsbuch und Sichtkon-
trolle anlässlich der Fäkalschlammabfuhr oder Entleerung der abflusslosen Gruben durch geeignete 
Dritte oder durch eigenes geeignetes Personal. Diese Kontrollen sind höchstens einmal im Kalenderjahr 
und mindestens alle drei Jahre durchzuführen.  
Abweichend von Satz 2 kann die Gemeinde in begründeten Fällen bei wesentlicher oder anhaltender 
Überschreitung von festgelegten Überwachungswerten kürzere Kontrollabstände und bei regelmäßiger 
Einhaltung von festgelegten Überwachungswerten längere Kontrollabstände festlegen.  
 
(4) Festgestellte Mängel sind von der Gemeinde zu beanstanden. Dem Betreiber der Kleinkläranlage 
oder abflusslosen Grube ist eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels zu setzen. Der Betrei-
ber der Kleinkläranlage oder abflusslosen Grube ist verpflichtet, den beanstandeten Mangel innerhalb 
der gesetzten Frist zu beheben und dies der Gemeinde anzuzeigen. Erhebliche Mängel sowie trotz 
Fristsetzung nicht behobene Mängel zeigt die Gemeinde der zuständigen Wasserbehörde an. 
 
 

§ 9 Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Gemeinde kann bei Bedarf Abwasseruntersuchungen vornehmen. Sie bestimmt, in welchen 
Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch wen die Proben zu entnehmen sind und wer sie un-
tersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 18 Abs. 2 entsprechend. 
 
(2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der Grundstücksei-
gentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete diese unverzüglich zu beseitigen. 
 

§ 10 Grundstücksbenutzung 
 
Die Grundstückseigentümer und sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete sind im Rahmen der Vorschrif-
ten des § 93 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des § 95 Sächsisches Wassergesetz 
(SächsWG) verpflichtet, für Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen 
einschließlich Zubehör zur Ab- und Fortleitung gegen Entschädigung zu dulden. Sie haben insbeson-
dere den Anschluss anderer Grundstücke an die Anschlusskanäle zu ihren Grundstücken zu dulden. 
  
 

3. Teil  -  Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

§ 11 Anschlusskanäle 
 
(1) Anschlusskanäle (§ 2 Abs. 2 Satz 3) werden von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, 
geändert, abgetrennt und beseitigt. 
 
(2) Art, Zahl und Lage der Anschlusskanäle sowie deren Änderung werden nach Anhörung des Grund-
stückseigentümers oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter und unter Wahrung ihrer berechtigten 
Interessen von der Gemeinde bestimmt.  
 
(3) Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Anliegergrundstückes notwendigen 
Anschlusskanäle bereit. Jedes Anliegergrundstück erhält mindestens einen Anschlusskanal.  
 
(4) In besonders begründeten Fällen (insbesondere bei Sammelgaragen, Reihenhäusern, Grundstück-
steilung nach Verlegung des Anschlusskanals) kann die Gemeinde den Anschluss mehrerer Grundstü-
cke über einen gemeinsamen Anschlusskanal vorschreiben oder auf Antrag zulassen.  
 
(5) Die Kosten der für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks notwendigen Anschlusskanäle 
(Absätze 3 und 4) sind durch den Abwasserbeitrag nach § 33 abgegolten. 
 
(6) Werden Grundstücke im Trennsystem entwässert, gelten die Schmutzwasser- und Regenwasser-
anschlusskanäle als ein Anschlusskanal im Sinne des Abs. 3 Satz 2. 
 

§ 12 Sonstige Anschlüsse, Aufwandsersatz 
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(1) Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstückseigentümers oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteten weitere, sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlusskanäle herstellen. Als weitere An-
schlusskanäle gelten auch Anschlusskanäle für Grundstücke, die nach Entstehen der erstmaligen Bei-
tragspflicht (§ 34 Abs. 1) neu gebildet werden.  
 
(2) Den tatsächlich entstandenen Aufwand für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung 
und Beseitigung der in Absatz 1 genannten Anschlusskanäle trägt derjenige, der im Zeitpunkt der Her-
stellung des Anschlusskanals, im Übrigen im Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahme Grundstücksei-
gentümer oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter ist, soweit die Herstellung oder die Maßnahmen 
von ihm zu vertreten sind oder ihm dadurch Vorteile zuwachsen. Mehrere Schuldner haften als Gesamt-
schuldner. Erhalten mehrere Grundstücke einen gemeinsamen Anschluss, so ist für Teile des An-
schlusskanals, die ausschließlich einem der Beteiligten Grundstücke dienen, allein der Eigentümer oder 
sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. 
 
(3) Der Anspruch auf Ersatz des Aufwands entsteht mit der Herstellung des Anschlusskanals, im Übri-
gen mit der Beendigung der Maßnahme.  
 
(4) Der Aufwandsersatz wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 
  

§ 13 Genehmigungen 
 
(1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedürfen: 
1. die Herstellung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie deren Än-
derung, 
2. die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benutzung, 
3. die Ableitung von Abwasser aus Eigenwasserversorgungsanlagen sowie Brauch- und Regenwasser-
anlagen in die öffentliche Abwasseranlage; 
4. der Einbau von Messeinrichtungen zum Zwecke der Absetzung nach § 43. 
Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder befristet 
ausgesprochen. 
Erfolgt bereits eine Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen, liegt hierfür aber keine nach dieser 
Satzung erforderliche Genehmigung oder schriftliche Zustimmung des AZV vor, ist eine solche nach-
träglich zu beantragen. Dies gilt auch für Benutzungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung begründet 
worden sind. 
 
(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z. B. über bestehende Grundstück-
sentwässerungsanlagen) gleich. 
 
(3) Für die den Anträgen beizufügenden Unterlagen gelten die Vorschriften des Teiles 1 Abschnitt 1 der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung der Sächsischen Bau-
ordnung (SächsBO-DurchführVO) in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß.  
Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Kanals, Lage der Anschlussstelle 
und Höhenfestpunkte) sind bei der Gemeinde einzuholen. 
 
 

§ 14 Regeln der Technik für Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 2 Abs. 3) sind nach den jeweils geltenden gesetzli-
chen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben. 
Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere die technischen Bestimmungen für den 
Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen. 
 
 

§ 15 Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 2 Abs. 3) sind vom Grundstückseigentümer oder 
dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten und nach 
Bedarf zu erneuern sowie regelmäßig gründlich zu reinigen. 
 
(2) Die Gemeinde ist im technisch erforderlichen Umfang befugt, mit dem Bau der Anschlusskanäle 
einen Teil der Grundstücksentwässerungsanlagen, einschließlich der Prüf-, Kontroll- und Übergabe-
schächte mit den gemäß § 8 Abs. 1 erforderlichen Messeinrichtungen, herzustellen und zu erneuern. 
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Der Aufwand ist der Gemeinde vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete hat die Verbindung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen mit den öffentlichen Abwasseranlagen im Einvernehmen mit der 
Gemeinde herzustellen. Grundleitungen sind in der Regel mit 150 mm Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungsrohr ist so nahe wie technisch möglich an die öffentliche Abwasseranlage 
zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstauebene (§ 17) wasserdicht ausgeführt sein. 
 
(4) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer oder dem sons-
tigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten zu ändern, wenn Menge oder Art des Abwassers 
dies notwendig machen. 
 
(5) Änderungen an einer Grundstücksentwässerungsanlage, die infolge einer nicht vom Grundstücks-
eigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu vertretenden Änderung der öffentli-
chen Abwasseranlagen notwendig werden, führt die Gemeinde auf ihre Kosten aus, sofern nichts an-
deres bestimmt ist.  
Dies gilt nicht, wenn die Änderung oder Stilllegung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
- dem erstmaligen leitungsgebundenen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage dient, 
- für Grundstücke, die einen erstmaligen Anschluss an die zentrale Abwasserentsorgung erhalten, 
-  wenn die Änderung oder Stilllegung eine Folge der Änderung oder Stilllegung von Kleinkläranlagen 
und abflusslosen Gruben auf dem betreffenden Grundstück ist oder 
- der bisherige Anschluss an die Anlagen oder die Benutzung der Anlagen der Gemeinde ohne eine 
nach dieser Satzung erforderliche Zustimmung oder Genehmigung erfolgt ist. 
Änderungen nach Satz 2 hat der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Ver-pflich-
tete auf seine Kosten zu tragen und nach den übrigen Bestimmungen dieser Satzung durchzu-führen.  
 
(6) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage – auch vorübergehend – außer Betrieb gesetzt, so 
kann die Gemeinde den Anschlusskanal verschließen oder beseitigen. Der Aufwand ist vom Grund-
stückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 3 und 4 
gelten entsprechend. Die Gemeinde kann die Ausführung der in Satz 1 genannten Maßnahmen auf den 
Grundstückseigentümer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten übertragen. 
 
(7) Im Rahmen des erstmaligen Anschlusses eines Grundstücks an die öffentlichen Abwasseranlagen 
(§ 15 Abs. 3) oder der wesentlichen Änderung einer Grundstücksentwässerungsanlage nach § 15 Abs. 
5 Satz 2 hat der Grundstückseigentümer oder der sonst nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete der Gemeinde die 
Dichtheit von allen schmutzwasserführenden Anlagenteilen der Grundstücksentwässerungsanlage (§ 2 
Abs. 3) nachzuweisen. Für den Nachweis gelten § 15 Abs. 1 und Abs. 5 Satz 3 entsprechend. 
  

§ 16 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte, Toiletten mit Wasserspülung, 
Kleinkläranlagen 

 
(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie Öle oder 
Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus 
dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlammfängen) einzubauen, zu betreiben, zu unter-
halten und zu erneuern. Die Abscheider mit den dazugehörenden Schlammfängen sind vom Grund-
stückseigentümer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten in regelmäßigen Zeitabstän-
den, darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis ist er 
der Gemeinde/dem Zweckverband schadenersatzpflichtig. Für die Beseitigung der anfallenden Stoffe 
gelten die Vorschriften über die Abfallentsorgung. Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungsbe-
stimmungen für die Abscheidevorrichtungen und § 14 gelten entsprechend, u. a. auch für die Notwen-
digkeit zur Führung eines Betriebstagebuchs. 
 
(2) Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer und dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten 
im Einzelfall den Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die Ab-
leitung des Abwassers notwendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen bei Grundstücken, die an Abwas-
serdruckleitungen angeschlossen werden. 
Sofern der Einbau der Hebe- bzw. Pumpanlage durch die Wahl des Entwässerungssystems oder durch 
die Höhenverhältnisse zwischen Gebäuden und öffentlicher Abwasseranlage zwingend erforderlich ist, 
trägt die Gemeinde die Kosten für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung, Errichtung, einschließlich der 
notwendigen Tiefbauarbeiten, und den Betrieb der Hebe- und Pumpanlage in dem Umfang, wie sie für 
die Ableitung des Schmutzwassers erforderlich ist. Hierzu ist eine gesonderte Vereinbarung mit dem 
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Grundstückseigentümer abzuschließen. Die Kosten für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung, Errichtung 
der Schmutzwasser-Druckleitung sowie der notwendigen Strom- und Steuerkabel auf Privatgrundstü-
cken sind vom Grundstückseigentümer zu tragen. 
Die Gemeinde legt unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Randbedingungen den Typ 
der Anlage fest. Wenn nicht unabsehbare technische Gründe dagegen sprechen, werden Schacht-
pumpwerke im anzuschließenden Grundstück und außerhalb von Verkehrsflächen errichtet. 
Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, am festgelegten Standort der Anlage einen Elektroan-
schluss bereitzustellen. Die Kosten für den Betriebsstrom werden von der Gemeinde übernommen. 
Diese werden mit einer jährlichen Pauschale in Höhe von 10,00 € oder über einen Unterzähler nach 
Verbrauch abgegolten.  
 
(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergl. dürfen nicht an Grundstücks-ent-
wässerungsanlagen angeschlossen werden. 
 
(4) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Abwasserbeseitigung mit zentraler Abwasserreinigung an-
geschlossen sind, sind in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen nur Toiletten mit Wasserspülung zulässig.  
 
(5) Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich, spätestens in einer Frist 
von 6 Wochen außer Betrieb zu setzen, sobald das Grundstück an ein öffentliches Klärwerk angeschlos-
sen ist. Den Aufwand für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer. 
 
(6) § 8 und 14 gelten entsprechend. 
  

§ 17 Sicherung gegen Rückstau 
 
Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, z. B. Toiletten mit Wasser-
spülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken und dergl., die tiefer als die Straßenoberflä-
che an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung (Rückstauebene) liegen, müssen vom 
Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten wirkungs-
voll und dauerhaft gegen Rückstau gesichert werden. Im Übrigen hat der Grundstückseigentümer oder 
sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete für rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu sorgen. § 15 Abs. 5 
gilt entsprechend. 
 

§ 18 Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht 
 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach Abnahme durch die Gemeinde in Betrieb ge-
nommen werden. Die Abnahme ist vor Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen. Die Abnahme der Grund-
stücksentwässerungsanlage befreit den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausfüh-
renden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausfüh-
rung der Arbeiten. 
Zur Sicherstellung der Überwachung nach § 5 der KKA-VO, kann die Gemeinde oder ein von ihr Beauf-
tragter weitere Nachweise zum Bautyp oder über die wasserrechtliche Erlaubnis oder die Wartung der 
Anlage verlangen.  
 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Den mit der Über-
wachung der Anlagen beauftragten Personen ist zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungsanlagen 
Zutritt zu gewähren. Sie dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung des Berechtigten, Betriebs- und Ge-
schäftsräume ohne Einwilligung nur in den Zeiten betreten, in denen sie normalerweise für die jeweilige 
geschäftliche oder betriebliche Nutzung offen stehen. Grundstückseigentümer und die sonstigen nach 
§ 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten sind verpflichtet, die Ermittlungen und Prüfungen nach den Sätzen 1 
und 2 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers notwendigen 
Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festgestellt, hat sie der 
Grundstückseigentümer oder die sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten unverzüglich auf eigene Kos-
ten zu beseitigen. Die Gemeinde ist zur Fristsetzung ermächtigt. 
 

§ 19 - Dezentrale Abwasseranlagen 
 

(1) Die Entsorgung der entsprechenden Inhalte der dezentralen Abwasseranlagen erfolgt regelmäßig, 
mindestens jedoch in den für jede Kleinkläranlage und geschlossene Grube unter Berücksichtigung der 
Herstellerhinweise (Betriebsanleitung), der DIN 4261 – 1, der DIN EN 12566, den Bestimmungen der 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie in der wasserrechtlichen Entscheidung oder der Ka-
nalanschlussgenehmigung festgelegten Abständen oder zusätzlich nach Bedarf oder auf Anordnung 
der Gemeinde. Die DIN und DIN EN-Normen sind im Beuth Verlag GmbH, Berlin, erschienen und beim 
Deutschen Patent- und Markenamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt. Die Gemeinde ein 
von ihr Beauftragter gibt die Entsorgungstermine bekannt; die Bekanntgabe kann öffentlich erfolgen. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete hat der Gemeinde 
oder den von ihr Beauftragten den etwaigen Bedarf für eine Entleerung rechtzeitig im Voraus anzuzei-
gen. Eine Anzeige hat für abflusslose Gruben spätestens dann zu erfolgen, wenn diese bis auf 50 cm 
unter der Sohle des Zulaufrohrs angefüllt sind. Wird bei Kleinkläranlagen mit biologischer Abwasserbe-
handlung keine Wartung durchgeführt oder werden die Ergebnisse der Schlammspiegelmessungen 
durch Übergabe des Protokolls der Gemeinde nicht mitgeteilt, erfolgt eine Entsorgung nach Anordnung 
durch die Gemeinde.   
 
(3) Die Gemeinde kann die Inhalte aus dezentralen Abwasseranlagen auch zwischen den nach Ab-
satz 1 festgelegten Terminen und ohne Anzeige nach Absatz 2 entsorgen bzw. entsorgen lassen, wenn 
aus Gründen der Wasserwirtschaft ein sofortiges Leeren erforderlich ist. 
 
(4) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete ist dafür verant-
wortlich, dass die dezentralen Abwasseranlagen jederzeit zum Zwecke des Abfahrens des Abwassers 
zugänglich sind und sich der Zugang in einem verkehrssicheren Zustand befindet. 
 
(5) Der Gemeinde oder beauftragten Dritten ist zur Entleerung, Abfuhr, Entsorgung des Schlamms aus 
Kleinkläranlagen und des Inhalts aus abflusslosen Gruben einschließlich der Überwachung der Eigen-
kontrolle und Wartung zu allen Teilen der Anlagen ungehindert Zutritt zu gewähren. § 18 gilt entspre-
chend. 
 
(6) Die Überwachung der Eigenkontrolle wird wie folgt durchgeführt: 
a) Der Grundstückseigentümer bzw. der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete hat der Gemeinde bei 
Kleinkläranlagen, für die die Wartung durch den Hersteller oder einen Fachbetrieb vorgeschrieben ist, 
die Wartungsprotokolle innerhalb von 2 Wochen zuzusenden. 
b) Bei sonstigen Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben erfolgt die Überwachung durch Einsicht-
nahme in das Betriebsbuch und Sichtkontrolle der Anlage im Bedarfsfall, mindestens nach den Rege-
lungen des § 5 SächsKKVO.  
 
(7) Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben und deren Nebeneinrichtungen sind unverzüglich außer Be-
trieb zu setzen, sobald ein Grundstück an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen wird. Den Auf-wand 
für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer oder sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete. 
 

 
 4. Teil  -  Abwasserbeitrag 

 
§ 20 Erhebungsgrundsatz 

 
(1) Die Gemeinde erhebt zur angemessenen Ausstattung der öffentlichen Einrichtung Abwasserbesei-
tigung mit Betriebskapital Abwasserbeiträge für diejenigen Grundstücke, für die nach dem Inkrafttreten 
dieser Satzung die Beitragsschuld entsteht. Es wird ein Teilbeitrag Schmutzwasserentsorgung erhoben. 
Die Erhebung weiterer Beiträge für bereits aufgrund früherer Satzungsregelungen beitragspflichtige 
Grundstücke richtet sich nach § 38a. 
 
(2) Die Höhe des Betriebskapitals für die Schmutzwasserentsorgung wird auf 41.101.631,80 EUR fest-
gesetzt. 
 
(3) Gemäß § 38a werden weitere Beiträge für bereits aufgrund früherer Satzungsregelungen beitrags-
pflichtige Grundstücke erhoben. 
 

§ 21 Gegenstand der Beitragspflicht 
 
(1) Der erstmaligen Beitragspflicht im Sinne von § 20 Abs. 1 unterliegen Grundstücke, für die eine bau-
liche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden kön-
nen. Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, 
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unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der ge-
ordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. 
 
(2) Wird ein Grundstück an öffentliche Abwasseranlagen der Schmutzwasserentsorgung tatsächlich an-
geschlossen, so unterliegt es den Beitragspflichten auch dann, wenn die übrigen Voraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 
 
(3) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 und 2, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen der Schmutzwasserentsorgung angeschlossen sind, unterliegen der erst-
maligen Beitragspflicht gemäß § 20 Abs. 1. Voraussetzung ist, dass das Abwasser behandelt wird und 
die Abwasseranlagen den rechtlichen Anforderungen genügen. 
 
(4) Für Grundstücke, denen lediglich eine Entsorgung des Schmutzwassers angeboten wird, für die 
jedoch vor Inkrafttreten dieser Satzung der Beitrag für Schmutzwasser- und Niederschlags-wasserent-
sorgung (einheitlicher Abwasserbeitrag) erhoben worden ist, wird bestimmt, dass dieser erhobene Bei-
trag nur als Teilbeitrag Schmutzwasserentsorgung gilt (§ 17 Abs. 5 SächsKAG). Die vor dem Inkrafttre-
ten dieser Satzung erlassenen Beitragsbescheide für die Abwasserbeseitigung mit einem Beitragssatz 
von 3,50 DM/m² NF-Fläche, das entspricht 1,79 €/m² NF-Fläche, gelten in der Höhe von 1,79 €/m² NF-
Fläche als Beitragsbescheide für die Schmutzwasserbeseitigung. 
 
(5) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 bis 4, für die schon ein erstmaliger Beitrag nach den Vorschrif-
ten des SächsKAG oder des Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen oder den Regelungen der Abwas-
sersatzung der Gemeinde entstanden ist, unterliegen einer weiteren Beitragspflicht gemäß § 38a.  
 
(6) Grundstücke, die dezentral im Sinne des § 2 Abs. 4 S. 1 entsorgt werden, unterliegen nicht der 
Beitragspflicht. 
 

§ 22 Beitragsschuldner 
 
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte ist an-
stelle des Eigentümers Beitragsschuldner. 
 
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil Beitragsschuldner; entsprechendes gilt für sonstige dinglich zur bauli-
chen Nutzung Berechtigte. 
 
(3) Mehrere Beitragsschuldner nach Absätzen 1 und 2 haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf dem 
Erbbaurecht oder sonstigen dinglichen Nutzungsrecht, im Falle des Absatzes 2 auf dem Wohnungs- 
oder dem Teileigentum; entsprechendes gilt für sonstige dingliche Nutzungsrechte. 
 

§ 23 Beitragsmaßstab 
 

Maßstab für die Bemessung des Beitrags für die Schmutzwasserentsorgung ist die Nutzungsfläche. 
Diese ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 24) mit dem Nutzungsfaktor (§§ 25 bis 
30). 
 
 

§ 24 Grundstücksfläche 
 

(1) Als Grundstücksfläche für die Schmutzwasserentsorgung gilt: 
1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die unter Berücksichtigung des § 19 
Abs. 1 SächsKAG der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 
2. bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im unbeplanten Innenbereich (§ 34 Baugesetzbuch 
- BauGB) oder im Bereich eines Bebauungsplans, der die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, 
liegen, die Fläche, die unter Berücksichtigung des § 19 Abs. 1 SächsKAG der Ermittlung der zulässigen 
Nutzung zugrunde zu legen ist; 
3. bei Grundstücken, die teilweise in den unter Nummern 1 oder 2 beschriebenen Bereichen und teil-
weise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG maßgebende Fläche; 
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4. bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder auf-
grund § 21 Abs. 2 beitragspflichtig sind, die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG maßgebende Fläche. 
 
(2) Die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG vorgesehene Abgrenzung geschieht nach den Grundsätzen für die 
grundbuchmäßige Abschreibung von Teilflächen unter Beachtung der baurechtlichen Vorschriften ohne 
die Möglichkeit der Übernahme einer Baulast. 
 

§ 25 Nutzungsfaktor 
 

(1) Der Nutzungsfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die den Grundstücken nach Maßgabe ihrer 
zulässigen baulichen Nutzung durch die Einrichtung in Bezug auf die Schmutzwasserentsorgung ver-
mittelt werden. Die Vorteile orientieren sich an der Zahl der zulässigen Geschosse. Als Geschosse gel-
ten Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung. Vollgeschosse liegen vor, wenn die Deckenoberfläche im 
Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und sie über mindestens 2/3 ihrer Grund-
fläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben; Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich aus 
der Baugenehmigung oder den Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt, im Übrigen die natürliche 
Geländeoberfläche.  
Für Grundstücke in Bebauungsplangebieten bestimmt sich das Vollgeschoss nach § 90 Abs. 2 Sächsi-
sche Bauordnung (SächsBO). 
 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt im Einzelnen: 
1. in den Fällen des § 29 Abs. 2, 3 und 4 und 30 Abs. 5     0,5 
2. bei 1-geschossiger Bebaubarkeit und in den Fällen des § 29 a  1,0 
3. bei 2-geschossiger Bebaubarkeit       1,25  
4. bei 3-geschossiger Bebaubarkeit      1,5  
5. für jedes weitere, über das 3. Geschoss hinausgehende Geschoss eine Erhöhung um 0,25. 
 
(3) Gelten für ein Grundstück unterschiedliche Nutzungsfaktoren, so ist der jeweils höchste Nutzungs-
faktor maßgebend. 
 

§ 26 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Ge-
schosszahl festsetzt 

 
(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(2) Überschreiten Geschosse nach Absatz 1, die nicht als Wohn- oder Büroräume genutzt werden, die 
Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die tatsächlich vorhandene Baumasse des Bauwerks geteilt 
durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach 
Absatz 1 maßgebende Geschosszahl; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerun-
det. 
 
(3) Sind in einem Bebauungsplan über die bauliche Nutzung eines Grundstückes mehrere Festsetzun-
gen (Geschosszahl, Gebäudehöhe, Baumassenzahl) enthalten, so ist die Geschosszahl vor der Gebäu-
dehöhe und diese vor der Baumassenzahl maßgebend. 
 
 
 
 

§ 27 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine Bau-
massenzahl festsetzt 

 
(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch eine Geschosszahl oder 
die Höhe der baulichen Anlagen, sondern durch Festsetzung einer Baumassenzahl, so gilt als Ge-
schosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet. 
 
(2) Ist eine größere als die nach Absatz 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Baumasse 
genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die überbaute 
Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 
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(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden. 
 

§ 28 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe 
baulicher Anlagen festsetzt 

 
(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch eine Geschosszahl oder 
Baumassenzahl, sondern durch die Festsetzung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen, so gilt als 
Geschosszahl: 
1. Bei Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe, die festgesetzte maximale Gebäudehöhe geteilt 
durch 3,5; 
2. bei Festsetzung der maximalen Wandhöhe das festgesetzte Höchstmaß der Wandhöhe baulicher 
Anlagen, entsprechend der Definition des § 6 Abs. 4 Satz 3 SächsBO, geteilt durch 3,5, zuzüglich eines 
weiteren Geschosses wenn gleichzeitig eine Dachneigung von mindestens 30° festgesetzt ist. Bruch-
zahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 
 
(2) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anlagen geneh-
migt, so ist diese gemäß Abs. 1 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
 
(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden. 
 

§ 29 Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsflächen und sonstige Flächen in Bebauungsplange-
bieten nach § 30 Abs. 1 BauGB 

 
(1) Bei Grundstücken, auf denen nach den Festsetzungen des Bebauungsplans nur Stellplätze oder 
Garagen hergestellt werden können, wird für jedes zulässige oberirdische und tatsächlich vorhandene 
unterirdische Parkdeck ein Vollgeschoss zugrunde gelegt; sind mehr oberirdische Parkdecks als zuläs-
sig vorhanden, wird die tatsächliche Anzahl zugrunde gelegt. Bei anderen Grundstücken gelten als Ge-
schosse neben jenen nach §§ 26 bis 28 auch oberirdische oder unterirdische Parkdecks als Geschosse; 
Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.  
 
(2) Auf öffentlichen Gemeinbedarfs- und Grünflächengrundstücken, deren Grundstücksflächen nach 
den Festsetzungen des Bebauungsplans aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem 
untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (z. B. Friedhöfe, 
Sportplätze, Freibäder), wird ein Nutzungsfaktor 0,2 angewandt. Die §§ 26, 27 und 28 finden keine An-
wendung. 
 
(3) Für Grundstücke in Kleingärten nach dem Bundeskleingartengesetz gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5. 
 
(4) Für Grundstücke, die von den Bestimmungen der §§ 26, 27, 28 und der Abs. 1 bis 3 nicht erfasst 
sind (z. B. Lagerplätze) gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5, wenn auf ihnen keine Gebäude errichtet werden 
dürfen. 
 

§ 29a Sakralbauten 
 
(1) Vorhandene Kirchen oder vergleichbare Einrichtungen, die sowohl räumlich als auch zeitlich über-
wiegend für den Gottesdienst genutzt werden, werden mit einem Nutzungsfaktor von 1,0 berücksichtigt.  
 
(2) Setzt ein Bebauungsplan die Zulässigkeit einer Kirche oder vergleichbarer Einrichtungen für den 
Gottesdienst fest, so ist für diese Nutzung Abs. 1 anwendbar. 
 
§ 30 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Bebauungsfestsetzungen 

im Sinne der §§ 26 bis 29 bestehen 
 

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan keine den §§ 26 bis 29 
entsprechenden Festsetzungen enthält, ist bei bebauten und unbebauten, aber bebaubaren Grundstü-
cken (§ 34 BauGB) die Zahl der zulässigen Geschosse maßgebend. Ist im Einzelfall eine größere Ge-
schosszahl vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(2) Bei Grundstücken, die nach § 21 Abs. 2 beitragspflichtig sind (z. B. im Außenbereich gemäß § 35 
BauGB), ist bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse maßgebend. 
Bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, gilt die Zahl der genehmigten 
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Geschosse. Bei unbebauten Grundstücken und bei Grundstücken mit nur untergeordneter Bebauung 
gilt ein Nutzungsfaktor von 1,0. 
 
(3) Als Geschosse nach den Abs. 1 und 2 gelten Vollgeschosse im Sinne von § 25 Abs. 1. Bei Grund-
stücken nach Abs. 2 mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss oder bei Gebäuden mit nur einem Vollge-
schoss und mindestens 2 weiteren Geschossen, die nicht Vollgeschosse im Sinne des § 25 Abs. 1 sind, 
ergibt sich die Geschosszahl aus der tatsächlich vorhandenen Baumasse des Bauwerks geteilt durch 
die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5. Überschreiten Geschosse, die nicht 
als Wohn- oder Büroräume genutzt werden, die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die Baumasse 
des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5. Bruch-
zahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 
 
(4) Tatsächlich hergestellte oder genehmigte unter- oder oberirdische Parkdecks gelten jeweils als ein 
Geschoss, auch wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 nicht erfüllen.  
 
(5) Für die in § 29 Abs. 2 bis 4 genannten Anlagen, die in Bereichen der Abs. 1 und 2 liegen, sind § 29 
Abs. 2 bis 4 entsprechend anzuwenden. 
 

§ 31 Erneute Beitragspflicht 
 
(1) Grundstücke, für die bereits ein Beitrag nach § 21 entstanden ist, unterliegen einer erneuten Bei-
tragspflicht, wenn 
1. sich die Fläche des Grundstücks vergrößert (z. B. durch Zukauf) und für die zugehende Fläche noch 
keine Beitragspflicht entstanden war, 
2. sich die Fläche des Grundstücks vergrößert und für die zugehende Fläche eine Beitragspflicht zwar 
schon entstanden war, sich jedoch die zulässige bauliche Nutzung der zugehenden Fläche durch die 
Zuschreibung erhöht, 
3. sich die Verhältnisse, die der Abgrenzung gemäß § 24 Abs. 1 zugrunde lagen, geändert haben, 
4. allgemein oder im Einzelfall ein höheres Maß der baulichen Nutzung (§ 25) zugelassen wird oder 
5. ein Fall des § 26 Abs. 2 oder ein Fall, auf den diese Bestimmung kraft Verweisung anzuwenden ist, 
nachträglich eintritt. 
 
(2) Der erneute Beitrag bemisst sich nach den Grundsätzen des § 25. In den Fällen des Abs. 1 Num-
mern 2, 4 und 5 bemisst sich der erneute Beitrag nach der Differenz zwischen den der bisherigen Situ-
ation und der neuen Situation entsprechenden Nutzungsfaktoren; wenn durch die Änderung der Ver-
hältnisse der jeweilige Rahmen des § 25 Abs. 2 nicht überschritten wird, entsteht keine erneute Bei-
tragspflicht. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 4. Teils dieser Satzung entsprechend. 
  

§ 32 Zusätzlicher Abwasserbeitrag von Großverbrauchern 
 

Für Grundstücke, die die Einrichtung nachhaltig nicht nur unerheblich über das normale Maß hinaus in 
Anspruch nehmen, kann die Gemeinde durch besondere Satzungsregelung zusätzliche Beiträge ge-
mäß § 20 SächsKAG erheben. 
 

§ 33 Beitragssatz 
 
Der Beitrag für die Schmutzwasserentsorgung beträgt 6,39 EUR je m2 Nutzungsfläche. 
 
  

§ 34 Entstehung der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht jeweils getrennt gemäß § 22 Abs. 3 SächsKAG in 2 Raten. Die erste 
Rate mit 60 vom Hundert entsteht 
1. in den Fällen des § 21 Abs. 3 mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung, 
2. in den Fällen des § 21 Abs. 1 sobald das Grundstück an die Schmutzwasserentsorgung angeschlos-
sen werden kann, 
3. in den Fällen des § 21 Abs. 2 mit der Genehmigung des Anschlussantrages, 
4. in den Fällen des § 21 Abs. 5 mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung, 
5. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Eintragung der Änderung im Grundbuch, 
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6. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 5 mit dem Wirksamwerden der Rechtsänderungen oder, 
soweit die Änderungen durch Baumaßnahmen eintreten, mit deren Genehmigung; soweit keine Geneh-
migung erforderlich ist, ist der Zeitpunkt maßgebend, zu dem die Gemeinde Kenntnis von der Änderung 
erlangt hat  
 
Die zweite Rate mit 40 von Hundert entsteht 12 Monate nach Entstehen der ersten Rate. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für mittelbare Anschlüsse (§ 13 Abs. 2). 
 

§ 35 Fälligkeit der Beitragsschuld 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 
 

§ 36 Entstehung und Fälligkeit von Vorauszahlungen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt Vorauszahlungen auf den nach § 20 Abs. 1 voraussichtlich entstehenden Bei-
trag in Höhe von 40 vom Hundert, sobald mit der Herstellung des öffentlichen Schmutzwasserkanals, 
begonnen wird. Die Vorauszahlung nach Satz 1  wird auch für Grundstücke erhoben, die bereits an 
einen öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen sind, soweit der Abwasserbeitrag nicht mit Inkrafttre-
ten dieser Satzung, entstanden ist, weil die öffentlichen Abwasseranlagen nicht den Voraussetzungen 
des § 21 Abs. 3 entsprechen; die Vorauszahlung wird in diesen Fällen mit dem Inkrafttreten der Satzung 
erhoben. 
 
(2) Die Vorauszahlungen werden jeweils einen Monat nach Bekanntgabe des Vorauszahlungsbe-
scheids fällig. 
 
(3) Vorauszahlungen werden beim Wechsel des Eigentums nicht erstattet, sondern auf die endgültige 
Beitragsschuld angerechnet, auch wenn der Vorauszahlende nicht Beitragsschuldner wird. 
 
(4) § 22 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend. 
 

§ 37 Ablösung des Beitrages 
 

(1) Die erstmaligen Teilbeiträge für die Schmutzwasserentsorgung im Sinne von §§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 
bis 3 können vor Entstehung der Beitragsschuld abgelöst werden. Der Betrag der Ablösung bestimmt 
sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 
 
(2) Die Ablösung wird im Einzelfall zwischen der Gemeinde und dem Grundstückseigentümer, Erbbau-
berechtigten, dem Wohnungseigentümer oder dem sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigten 
vereinbart. 
 
(3) Weitere, erneute und zusätzliche Beitragspflichten können nicht abgelöst werden. 
 
  

§ 38 Anrechnung von Erschließungsleistungen auf den Abwasserbeitrag 
 

Der von Dritten gemäß § 25 Abs. 2 SächsKAG übernommene Erschließungsaufwand wird im nachge-
wiesenen beitragsfähigen Umfang auf die jeweilige Teilbeitragsschuld der erschlossenen Grundstücke 
angerechnet. 
  

§ 38a Erhebung eines weiteren Beitrages 
 

(1) Die Gemeinde erhebt für alle Grundstücke, für die schon ein erstmaliger Beitrag nach den Vorschrif-
ten des SächsKAG oder des Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen oder den Regelungen der Abwas-
sersatzung der Gemeinde entstanden ist, einen weiteren Beitrag. Dies gilt ausschließlich für diejenigen 
Grundstücke, für die eine Beitragsschuld bis zum Inkrafttreten dieser Satzung entstanden ist. Unerheb-
lich ist, ob der Beitrag beglichen, gestundet, erloschen oder vollstreckt worden ist. 
 
(2) Der Beitragssatz für den weiteren Beitrag beträgt 4,60 EUR je m2 Nutzungsfläche. 
 
(3) Für den weiteren Beitrag gelten § 21 bis § 38 entsprechend. 
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5. Teil - Abwassergebühren 
 

§ 39 Erhebungsgrundsatz 
 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen Abwassergebühren. Diese 
werden erhoben für 
a) die Teilleistung zentrale Schmutzwasserentsorgung (Einleitungsgebühren nach § 45 Abs. 1), 
b) die Entsorgung der Inhalte aus abflusslosen Gruben sowie aus Kleinkläranlagen (Entsorgungsge-
bühren nach § 45 Abs. 2 und 3),  
c) Abwasser, das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an ein Klärwerk angeschlos-
sen sind (Entsorgungsgebühren nach § 45 Abs. 4) und 
d) Grundgebühren für zentral an die Schutzwasserentsorgung angeschlossene Grundstücke (Grundge-
bühren nach § 46).  
Für die Gebührenerhebung ist es ohne Belang, ob das Abwasser unmittelbar oder mittelbar in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen gelangt. 
 

 § 40 Gebührenschuldner 
 
(1) Schuldner der Abwassergebühren ist der Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Abwasser oder 
sonstige Wasser anfällt, das in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt. Gebührenschuldner bei 
Grundstücken mit gemeinschaftlichem Eigentum aufgrund WEG ist die Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer. Erfolgt eine Einleitung ohne konkreten Grundstücksbezug, ist der Einleiter Gebührenschuld-
ner. Der Erbbauberechtigte oder der sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte ist anstelle des 
Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. 
 
(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 41 Abs. 3 ist derjenige, der das Abwasser erzeugt.  
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner für dasselbe Grundstück sind Gesamtschuldner. 
 

§ 41 Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserentsorgung 
 
(1) Die Einleitgebühr für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung wird nach der Schmutzwasser-
menge bemessen, die auf dem an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstück an-
fällt (§ 42 Abs. 1). 
 
(2) Bei Einleitungen nach § 7 Abs. 4 und 8 bemisst sich die Einleitgebühr nach der eingeleiteten Was-
sermenge. 
 

§ 42 Abwassermenge bei der Schmutzwasserentsorgung 
 

(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 49 Abs. 2) gilt im Sinne von § 41 Abs. 1 als angefallene 
Schmutzwassermenge, 
1. bei öffentlicher Wasserversorgung der der Entgeltberechnung zugrunde gelegte Wasserverbrauch, 
2. bei nichtöffentlicher Trink- und Brauchwasserversorgung, die dieser entnommenen Wassermenge 
und 
3. das auf Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als Brauchwasser im Haushalt 
oder Betrieb genutzt und in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird und 
4. dass auf Grundstücken anfallende und nicht in Nrn. 1 bis 3 erfasste sonstige Wasser, welches nach-
weislich in öffentliche Abwasseranlagen gelangt. 
 
(2) Der Gebührenschuldner hat bei Einleitungen nach § 7 Abs. 4 und 8 sowie nach Absatz 1 Nr. 2 bis 4 
geeignete Messeinrichtungen), die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen und unter Plomben-
verschluss stehen müssen, auf seine Kosten anzubringen, zu erneuern und zu unterhalten. 
 
(3) Der Gebührenschuldner hat den Einbau dieser Messeinrichtungen vor der Inbetriebnahme der Ge-
meinde schriftlich anzuzeigen. Der Zähler ist von der Gemeinde abzunehmen und zu verplomben. Die 
Gemeinde behält sich eine Prüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktionsweise der Zäh-
leinrichtung im Einzelfall vor. Für die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten gelten die Rege-
lungen der Verwaltungskostensatzung der Gemeinde. 
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(4) Sind Daten für eine Ermittlung oder Berechnung von Wasser- und Abwassermengen nicht vorhan-
den und können diese auch nicht beschafft oder ermittelt werden, ist die Gemeinde zur Schätzung be-
rechtigt; § 162 Abgabenordnung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61) in der jeweils 
geltenden Fassung gilt entsprechend.  
 
(5) Die temporäre Einleitung erheblicher Wasser- oder Abwassermengen, z.B. bei Baumaßnahmen 
oder aufgrund der Entleerung eines Pools oder eines sonstigen Wasserspeichers oder einer Rückhal-
teanlage („Schwallentleerung“), bedarf der vorherigen schriftlichen Anzeige durch den Grundstücksei-
gentümer oder sonst Nutzungsberechtigten sowie der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der Ge-
meinde; eine erhebliche Wasser- oder Abwassermenge liegt vor, wenn die temporär eingeleitete Menge 
insgesamt mehr als zwei Kubikmeter pro Tag beträgt. Die Gemeinde kann für die Einleitung auch einen 
Zeitpunkt vorgeben und/oder eine mengenmäßig gedrosselte Einleitung bestimmen. Bei Starkregener-
eignissen sowie bis zwei Tage nach solchen Ereignissen sind Schwallentleerungen generell unzulässig. 
 

§ 43 Absetzungen 
 
(1) Nach § 42 ermittelte Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 
eingeleitet wurden, werden auf schriftlichen Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der 
Einleitgebühr für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung abgesetzt. Die Absetzung von Wasser-
mengen für die Nutzung über den „Gartenwasserzähler“ wird erst wirksam, wenn der Wasserverbrauch 
von 20 m³ pro Person im Abrechnungsjahr überschritten wird. Der Nachweis ist durch den Gebühren-
schuldner durch eine entsprechende Messeinrichtung (Z. B. Brauchwasserzähler) zu erbringen. Für den 
Einbau dieser Messeinrichtung gilt § 42 Abs. 2 und 3. 
 
(2) Für landwirtschaftliche Betriebe soll der Nachweis durch Messungen eines besonderen Wasserzäh-
lers erbracht werden. Dabei muss gewährleistet sein, dass über diesen Wasserzähler nur solche Frisch-
wassermengen entnommen werden können, die in der Landwirtschaft verwendet werden und deren 
Einleitung als Abwasser nach § 6, insbesondere Abs. 2 Nr. 3 ausgeschlossen ist.  
 
(3) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch Messungen 
nach Abs. 2 festgestellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermengen pauschal ermittelt. Dabei gilt als 
nicht eingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1: 
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 Kubikmeter/Jahr und 
2. je Vieheinheit Geflügel 5 Kubikmeter/Jahr. 
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten gemäß § 51 des Bewertungsgesetzes (in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 2.1991 [BGBl. 1991 I S. 230], zuletzt geändert am 
20.12.2001 [BGBl. I S. 3794]) in der jeweils geltenden Fassung ist entsprechend anzuwenden. Für den 
Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das 
laufende Jahr richtet.  
Diese pauschal ermittelte, nicht eingeleitete Wassermenge wird von der gesamten verbrauchten Was-
sermenge im Sinne von § 42 abgesetzt. Die danach verbleibende Wassermenge muss für jede für das 
Betriebsanwesen einwohnermelderechtlich erfasste Person, die sich dort während des Veranlagungs-
zeitraums nicht nur vorübergehend aufgehalten hat, mindestens 35 Kubikmeter/Jahr betragen. Wird 
dieser Wert nicht erreicht, ist die Absetzung entsprechend zu verringern. 
 
(4) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sollen spätestens bis zum 15.01. des auf 
den Veranlagungszeitraum folgenden Kalenderjahres gestellt werden. Zählerstände sind der Gemeinde 
gleichfalls bis zu diesem Stichtag zu melden.  
 
 

§ 44 Gebührenmaßstab für dezentrale Anlagen 
 
(1) Für Abwasser, das aus abflusslosen Gruben oder Kleinkläranlagen entnommen wird (§ 1 Abs. 2), 
bemisst sich die Abwassergebühr nach der Menge des entnommenen Abwassers. Im jeweiligen Ver-
anlagungszeitraum gilt im Sinne von Satz 1 als Abwassermenge die Menge des aus abflusslosen Gru-
ben oder Kleinkläranlagen entnommenen Abwassers laut Messeinrichtung des Abfuhrfahrzeuges in Ku-
bikmeter. 
 
(2) Wird Abwasser (außer Abwasser nach Abs. 1) zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage 
gebracht, bemisst sich die Abwassergebühr nach der Menge des angelieferten Abwassers. 
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(3) Für Schmutzwasser, das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an ein Klärwerk 
angeschlossen sind, bemisst sich die Abwassergebühr nach der entsprechend §§ 42 und 43 ermittelten 
Abwassermenge. Dies gilt auch für Überläufe von Kleinkläranlagen, die in einen öffentlichen Kanal ohne 
Anbindung an die zentrale Kläranlage entwässern. 
 

§ 45 Höhe der Einleit- und Entsorgungsgebühren 
 
(1) Für die Teilleistung zentrale Schmutzwasserentsorgung gemäß § 39 Bst. a) beträgt die Einleitgebühr 
für Abwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet und durch ein Klärwerk gereinigt wird,  
für das Entsorgungsjahr 2024       2,44 € je Kubikmeter Abwasser, 
für das Entsorgungsjahr 2025       2,55 € je Kubikmeter Abwasser, 
für das Entsorgungsjahr 2026       2,65 € je Kubikmeter Abwasser, 
 
(2) Für die Teilleistung Entsorgung von Abwasser, das aus abflusslosen Gruben zum Sammeln häusli-
cher Gesamtabwässer und Gruben zum Sammeln von WC-Spülwasser entnommen, abgefahren und 
in einem Klärwerk gereinigt wird (§ 39 Bst. b), beträgt die Entsorgungsgebühr 15,22 € je Kubikmeter. 
 
(3) Für die Teilleistung Entsorgung von Fäkalien und Klärschlämmen, die aus abflusslosen Gruben oder 
aus Kleinkläranlagen entnommen, abgefahren und in einem Klärwerk gereinigt werden (§ 39 Bst. b) 
beträgt die Entsorgungsgebühr 24,15 € je Kubikmeter. 
 
(4) Für die Teilleistung Einleitungen in öffentliche Kanäle (§ 39 Bst. C), die nicht an eine Klärwerk an-
geschlossen sind, beträgt die Entsorgungsgebühr 1,76 € je Kubikmeter. 
 

 
§ 45 a Sondergebühren 

 
(1) Sondergebühren entstehen für Saugschlauchlängen über 21 m bei der Teilleistung Entsorgung von 
Abwasser aus abflusslosen Gruben oder aus Kleinkläranlagen nach § 44. Die Sondergebühr beträgt 
0‚83 € je m. 
 

§ 46 Grundgebühren 
 
(1) Neben den Einleitungsgebühren nach § 45 Abs. 1 und 4, wird für baulich genutzte Grundstücke, die 

an öffentliche Abwasseranlagen nach § 39 a) angeschlossen sind, eine Grundgebühr erhoben: 
 

a. für zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke nach der Zahl der Wohnungen (Wohneinheit), 
b. für sonstige Grundstücke nach dem Nenndurchfluss der verwendeten Wasserzähler 

 
(2) Die Grundgebühr je Wohneinheit beträgt 8,60 EUR/pro Monat. 

 
(3) Als Wohneinheit gilt die Gesamtheit von einzelnen oder mehreren nach außen durch eine Woh-

nungsabschlusstür oder, falls eine solche fehlt, nach ihrem tatsächlichen Gebrauch zusammenge-
fasste Räumen innerhalb eines Gebäudes, die einen eigenen Eingang vom Freien, von einem Trep-
penraum oder Hausflur oder einen sonstigen Zugang hat und die unabhängig von ihrer derzeitigen 
Ausstattung dem Wohnen oder einem längeren Aufenthalt von Menschen zu dienen bestimmt sind.  

Leerstehende Wohngebäude mit öffentlichem Wasseranschluss werden grundsätzlich als eine 
Wohnung bewertet. Leerstehende Wohnungen in bewohnten Grundstücken werden grundsätzlich 
mit der Grundgebühr veranlagt. Bei Vorlage von Bauanträgen zur Veränderung des Wohnungszu-
schnittes erfolgt eine Neufestlegung der Wohneinheiten durch die Mitarbeiter der Gemeindever-
waltung. 

(4) Sonstige Grundstücke sind solche, deren Räumen überwiegend zu anderen als zu Wohnzwecken 
genutzt werden (z. B. Gewerbebetriebe, Einrichtungen des medizinischen, pflegerischen, kirchli-
chen oder kulturellen Bereiches, sowie der Wissenschaft und Forschung; eigene Geschäftsräume 
von freiberuflich tätigen Personen außerhalb der Wohneinheit) - sowie Räumlichkeiten mit Son-
dernutzung. 

Für sonstige Grundstücke beträgt die Grundgebühr bei Verwendung von Wasserzählern mit 
Nenndurchfluss: 
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        bis   2,5 m³/h               8,60 EUR/Monat 
        bis   6,0 m³/h             20,64 EUR/Monat 
        bis 10,0 m³/h             34,40 EUR/Monat 

Verfügt ein Grundstück über mehrere Anschlüsse entsteht für jeden Anschluss eine Grundgebühr. 

(5) Kleingewerbebetriebe ohne eigenen Trinkwasseranschluss in Wohnbauten sowie Bauwasserzähler 
werden jeweils einer Wohneinheit gleichgesetzt. 

(6) Verfügt ein sonstiges Grundstück (Abs. 4) über eine oder mehrere Wohneinheiten (Abs. 3), fällt für 
jeweils jede Nutzung eine Grundgebühr nach Abs. 2 und Abs. 4 an. 

(7) Bei beweglichen Wasserzählern (insbesondere bei Standrohren) entfällt die Grundgebühr. 

(8) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals eingebaut 
oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.  

 
§ 26 

 
§ 47 Starkverschmutzerzuschläge 

 
Starkverschmutzerzuschläge werden nicht erhoben. Die Bestimmungen des § 6 bleiben unberührt. 
 

§ 48 Verschmutzungswerte 
 

Verschmutzungswerte werden nicht festgesetzt, da Starkverschmutzerzuschläge nicht erhoben werden. 
Die Bestimmungen des § 6 bleiben unberührt. 
 

§ 49 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld, Veranlagungszeitraum 
 
(1) Die Pflicht, Gebühren zu entrichten, entsteht jeweils zu Beginn des Kalenderjahres, frühestens je-
doch mit der Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlagen oder dem Beginn der tatsächli-
chen Nutzung. 
 
(2) Die Gebührenschuld entsteht in den Fällen des § 45 Abs. 2 bis 4 und 45a Abs. 1 nach erbrachter 
Leistung oder in den Fällen des § 45 Abs. 1 und § 46 Abs. 1 und 2 jeweils zum Ende eines Kalender-
jahres für das jeweilige Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum). 

(3) Die Abwassergebühren nach Absatz 2 sind zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids zur Zahlung fällig. 
 
(4) Bei Änderungen in der Person des Gebührenschuldners im Laufe des Veranlagungszeitraumes (Ab-
satz 2) ist die Gemeinde auf Antrag der Gebührenschuldner berechtigt, die Abwassergebühren stich-
tagsbezogen festzusetzen, wobei für kalenderjährliche Gebühren für jeden angefangenen Monat, für 
den die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr berechnet wird. 
 

§ 50 Vorauszahlungen 
 
(1) Auf die voraussichtliche Gebührenschuld nach §§ 45 Abs. 1 und 4 sowie § 46 Abs. 2 sind Abschlags-
zahlungen zu leisten. Der Abschlag erfolgt zweimonatlich in 6 Vorauszahlungen, beginnend im März 
eines jeden Jahres.  
 
(2) Der Vorauszahlung ist jeweils ein Sechstel der Gebühr des Vorjahres zu Grunde zu legen; Änderun-
gen der Gebührenhöhe sind dabei zu berücksichtigen. Fehlt eine Vorjahresabrechnung oder bezieht 
sich diese nicht auf ein volles Kalenderjahr, wird die voraussichtliche Gebühr geschätzt. 
 
  

6. Teil  -  Anzeigepflicht, Anordnungsbefugnis, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 51 Anzeigepflichten 
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(1) Binnen eines Monats haben der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte und der sonst ding-
lich zur baulichen Nutzung Berechtigte der Gemeinde anzuzeigen: 
1. den Erwerb oder die Veräußerung sowie jedwede Änderung der Eigentumsverhältnisse und sonsti-
gen dinglichen Nutzungsverhältnisse eines an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstücks; die Anzeigepflicht obliegt dem bisherigen und dem neuen Eigentümer bzw. dinglich Be-
rechtigten, 
2. die bei In-Kraft-Treten dieser Satzung vorhandenen abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen mit 
Typ, Baujahr und Größe des Faul- bzw. Sammelraumes, soweit dies noch nicht geschehen ist. 
3. Änderungen des Anschlusses oder der Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen, 
4. die Änderung der Postanschrift des Gebührenschuldners, 
5. die Umbindung eines bisher an eine Kleinkläranlage, Gruppenkleinkläranlage oder abflusslose Grube 
angeschlossenen Grundstücks an die öffentlichen Abwasseranlagen der Gemeinde, 
6. die Erweiterung oder Änderung der Nutzung des Grundstücks oder der Grundstücksentwässerungs-
anlagen, soweit sich dadurch die Bemessung oder Erhebung von Gebühren oder Beiträgen ändert oder 
ändern kann. 
 
(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraums hat der Gebührenpflichtige der Ge-
meinde anzuzeigen: 
1. die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nicht öffentlichen Wasserversorgungsanlage (§ 43), 
2. die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigungen (§ 7 Abs. 4) und 
3. das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser verwendete Niederschlagswasser (§ 42 
Abs. 1 Nr. 3). 
 
(3) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder 
einer Wohnung berechtigten Personen der Gemeinde mitzuteilen: 
1. Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Abwassers, 
2. wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen oder damit 
zu rechnen ist, 
3. den sofortigen Entleerungsbedarf von abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen (insbesondere bei 
Störungen etc.), 
4. den Einbau von Messeinrichtungen, 
5. die beabsichtigte temporäre Entleerung in eine öffentliche Abwasseranlage gemäß § 42 Abs. 5. 
 
 (4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer Betrieb gesetzt, hat 
der Grundstückseigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der Anschlusskanal rechtzeitig 
verschlossen oder beseitigt werden kann. 
 
(5) Der Gebührenschuldner hat der Gemeinde auf Verlangen jede Auskunft zu erteilen, die für die Fest-
setzung und Erhebung von Gebühren erforderlich ist. Die Gemeinde ist zur Fristsetzung berechtigt. 
 

§ 52 Haftung der Gemeinde 
 
(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, die die Gemeinde nicht zu ver-
treten hat, vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten Mängel oder Schäden 
auf, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen, wie Hochwasser, Starkregen oder Schnee-
schmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht sind, so erwächst daraus kein An-
spruch auf Schadenersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlass von Beiträgen oder Gebühren 
entsteht in keinem Fall. 
 
(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 17) bleibt unbe-
rührt. 
 
(3) Im Übrigen haftet die Gemeinde nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 
 
(4) Eine Haftung nach den Vorschriften des Haftpflichtgesetzes bzw. des Gesetzes über die Vermeidung 
und Sanierung von Umweltschäden (Umweltschadensgesetz) bleibt unberührt. 
 

§ 53 Anordnungsbefugnis, Haftung der Benutzer 
 

(1) Die Gemeinde kann nach pflichtgemäßem Ermessen die notwendigen Maßnahmen im Einzelfall 
anordnen, um rechtswidrige Zustände zu beseitigen, die unter Verstoß gegen Bestimmungen dieser 
Satzung herbeigeführt worden oder entstanden sind. Sie kann insbesondere Maßnahmen anordnen, 
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um drohende Beeinträchtigungen öffentlicher Abwasseranlagen zu verhindern und um deren Funkti-
onsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Dies gilt ebenso für Maßnahmen um eingetretene Beeinträchtigungen 
zu minimieren und zu beenden, sowie um die Funktionsfähigkeit der Abwasseranlagen wiederherzu-
stellen. Für die Erzwingung einer nach dieser Satzung vorgeschriebenen Handlung, Duldung oder Un-
terlassung gelten die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwVG). 
 
(2) Der Grundstückseigentümer und die sonstigen Benutzer haften für schuldhaft verursachte Schäden, 
die infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden Benut-
zung oder infolge eines mangelhaften Zustands der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen. Sie 
haben die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend 
gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere Grundstücksentwässerungsanlagen zurück, 
so haften deren Eigentümer oder Benutzer als Gesamtschuldner. 
 

§ 54 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 SächsGemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1.    entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Gemeinde überlässt, 
2.    entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer oder Stoffe in die öffent-
lichen Abwasseranlagen einleitet oder die vorgeschriebenen Grenzwerte für einleitbares Abwasser nicht 
einhält, 
3.    entgegen § 7 Abs. 1 Abwasser ohne Behandlung oder Speicherung in öffentliche Abwasser-anla-
gen einleitet, 
4.    entgegen § 7 Abs. 3 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Behandlung in öffentliche Ab-
wasseranlagen einleitet, die nicht an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen sind,  
5.    entgegen § 7 Abs. 4 und 8 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht 
unterliegt, ohne besondere Zustimmung oder Genehmigung der Gemeinde in öffentliche Abwasseran-
lagen einleitet, 
6.    entgegen § 12 Abs. 1 einen vorläufigen oder vorübergehenden Anschluss nicht von der Gemeinde 
herstellen lässt, 
7.    entgegen § 13 Abs. 1 einen Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen ohne schriftliche Ge-
nehmigung der Gemeinde herstellt, benutzt oder ändert, 
8.    die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 14 und § 15 Abs. 3 Satz 2 
und 3 herstellt, 
9.    die Verbindung der Grundstücksentwässerungsanlage mit der öffentlichen Abwasseranlage nicht 
nach § 15 Abs. 3 Satz 1 im Einvernehmen mit der Gemeinde herstellt, 
10.   entgegen § 16 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abscheider nicht rechtzeitig 
vornimmt, Betriebstagebuch, Wartungs- und Entsorgungsnachweise nicht oder nicht rechtzeitig oder 
voll-ständig vorlegt, 
11.   entgegen § 16 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte oder ähnliche Geräte an eine Grundstücks-entwässe-
rungsanlage anschließt, 
12.   entgegen § 18 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor Abnahme in Betrieb nimmt, 
 
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 in Verbindung mit § 17 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) können mit Geldbuße in Höhe von 5 bis 1.000 € geahndet werden. 
 
(3) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
seinen Anzeigepflichten nach § 51 nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
Ordnungswidrigkeiten nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG können mit einer Geldbuße in Höhe bis zu 
10.000 € geahndet werden. 
 
(4) Ordnungswidrig nach § 135 Abs. 1 Nr. 14 und 22 SächsWG, in Verbindung mit der auf Grund von § 
65 SächsWG erlassenen KKA-VO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig,  
1. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 KKA-VO die Baufertigstellung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig anzeigt,  
2. entgegen § 4 Abs. 2 oder 3 KKA-VO die Eigenkontrolle oder Wartung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig durchführt oder durchführen lässt,  
3. entgegen § 4 Abs. 4 KKA-VO ein Betriebsbuch nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig anlegt, führt, vorlegt oder übergibt.  
Diese Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
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(5) Die Vorschriften des Sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SächsVwVG) bleiben unbe-
rührt. 
  
 

7. Teil  -  Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

§ 55 Unklare Rechtsverhältnisse 
 
Bei Grundstücken, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle 
des Grundstückseigentümers nach den Vorschriften dieser Satzung der Verfügungsberechtigte im 
Sinne von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Feststellung der Zuordnung von ehemals volkseigenem 
Vermögen (Vermögenszuordnungsgesetz - VZOG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. 03. 
1994 (BGBl. I, S. 709), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 10. 2003 (BGBl. I S. 2081), in der jeweils 
geltenden Fassung.  
 

§ 56 In-Kraft-Treten 
 

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht auf Grund des SächsKAG oder des 
Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung, die Sat-
zungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenschuld gegolten haben. Abwei-
chend davon entsteht der weitere Beitrag nach § 39a mit dem Inkrafttreten dieser Satzung für alle 
Grundstücke, für die bis zum 30. Juni 2022 bereits eine Beitragsschuld entstanden ist. Für Grundstücke, 
für die ab dem Inkrafttreten dieser Satzung eine Beitragsschuld erstmals entsteht, entsteht nur der Bei-
trag nach § 33 der Satzung. 
 
(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung über die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung Entsorgungsgebiet Klipphausen in der Fassung vom 01. Januar 2023 und die Sat-
zung über die öffentliche Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Klipphausen, Entsorgungsgebiet Trie-
bischtal (OT Burkhardswalde, Garsebach, Groitzsch, Kettewitz, Kobitzsch, Miltitz, Munzig, Perne, Pisko-
witz, Robschütz, Roitzschen, Rothschönberg, Seeligstadt, Semmelsberg, Schmiedewalde, Sönitz, Tan-
neberg, Taubenheim, Weitzschen, Ullendorf) in der Fassung vom 20. Februar 2023  außer Kraft. 
 
Klipphausen, 20.12.2023 
  
 
 
 
Mirko Knöfel 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 1: Übersicht aller Aufwendungen und Erträge

2020 2021 2022 2023 Gesamt 2024 2025 2026 Gesamt

Kostenart NK_Jahr1_gesamt NK_Jahr2_gesamt NK_Jahr3_gesamt NK_Jahr4_gesamt NK_gesamt VK_Jahr1_gesamt VK_Jahr2_gesamt VK_Jahr3_gesamt VK_gesamt

Umsatzerlöse 1.472.821,37 € 1.488.717,99 € 1.471.200,17 € 1.451.725,46 € 5.884.464,99 € 41.800,00 € 41.800,00 € 41.800,00 € 125.400,00 €

Sonstige betriebliche Erträge 2.211,89 € 292,34 € 0,00 € 0,00 € 2.504,23 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 €

Materialaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Personalaufwendungen -104.836,63 € -107.318,91 € -119.657,75 € -105.095,04 € -436.908,33 € -135.900,00 € -139.900,00 € -143.850,00 € -419.650,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen -537.871,48 € -546.046,80 € -586.824,69 € -536.892,50 € -2.207.635,47 € -729.668,00 € -692.835,00 € -698.478,00 € -2.120.981,00 €

Sonstige Steuern -7.420,89 € -7.493,85 € -7.958,05 € -7.750,09 € -30.622,88 € -8.500,00 € -8.500,00 € -8.500,00 € -25.500,00 €

Kosten Unterhaltung Anlagen -350.481,55 € -343.451,80 € -312.498,22 € -234.756,16 € -1.241.187,73 € -500.520,00 € -401.720,00 € -411.350,00 € -1.313.590,00 €

Kalk. Abschreibung Anlagevermögen -730.971,82 € -732.267,31 € -750.369,41 € -827.742,85 € -3.041.351,39 € -829.184,39 € -737.437,60 € -675.146,30 € -2.241.768,29 €

Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse 329.225,60 € 330.927,63 € 331.991,58 € 329.927,20 € 1.322.072,01 € 328.146,73 € 327.146,66 € 325.932,56 € 981.225,95 €

Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Verzinsung Anlagevermögen -695.397,91 € -697.000,72 € -735.287,14 € -834.454,79 € -2.962.140,56 € -721.996,63 € -799.803,89 € -812.904,87 € -2.334.705,39 €

Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse 310.545,75 € 315.805,85 € 318.508,58 € 317.199,26 € 1.262.059,44 € 311.143,90 € 310.977,97 € 310.823,03 € 932.944,90 €

Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse 254.918,28 € 256.635,93 € 258.080,45 € 294.086,53 € 1.063.721,19 € 367.920,14 € 377.280,14 € 379.080,14 € 1.124.280,42 €

Deckungsausgleich aus Vorjahren -23.129,26 € -21.746,48 € -20.363,69 € -18.980,90 € -84.220,33 € 63.503,54 € 81.101,65 € 81.101,65 € 225.706,84 €

-80.386,65 € -62.946,13 € -153.178,17 € -172.733,88 € -469.244,83 € -1.811.254,71 € -1.639.890,07 € -1.609.491,79 € -5.060.636,57 €

Entwicklung der Kosten und Aufwendungen -1.532.290,65 € -1.530.209,98 € -1.604.014,65 € -1.605.478,44 € -6.271.993,72 € -1.918.558,25 € -1.764.791,72 € -1.734.393,44 € -5.417.743,41 €
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

2020 2021 2022 2023 Gesamt

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle NK_Jahr1 NK_Jahr2 NK_Jahr3 NK_Jahr4 NK_gesamt

1 53.80.01.01_331100 Verwaltungsgebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen 2.845,50 € 1.242,50 € 1.167,50 € 462,50 € 5.718,00 €

2 53.80.01.01_332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Klipph Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen 728.103,11 € 716.468,13 € 725.852,24 € 738.000,00 € 2.908.423,48 €

3 53.80.01.01_342100 Verkauf Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 €

4 53.80.01.01_346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Kli Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen 31.530,79 € 21.945,33 € 43.995,31 € 0,00 € 97.471,43 €

5 53.80.01.01_348300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl. - Abwasserbesei Sonstige betriebliche Erträge Betriebskosten SW Klipphausen 1.741,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.741,74 €

6 53.80.01.01_348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung Sonstige betriebliche Erträge Betriebskosten SW Klipphausen 387,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 387,87 €

7 53.80.01.01_358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forder Sonstige betriebliche Erträge Nicht gebührenfähige Leistungen 82,28 € 285,75 € 0,00 € 0,00 € 368,03 €

8 53.80.01.01_359101 Rückzahlung AZV GKA Meissen Kapitalumlage Sonstige betriebliche Erträge Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 53.80.01.01_401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich K Personalaufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -73.440,26 € -68.418,74 € -76.281,76 € -68.010,06 € -286.150,82 €

10 53.80.01.01_402200 Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Be Personalaufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -2.643,10 € -2.450,94 € -2.751,67 € -2.592,64 € -10.438,35 €

11 53.80.01.01_403200 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphau Personalaufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -14.136,17 € -13.561,16 € -15.154,58 € -12.832,80 € -55.684,71 €

12 53.80.01.01_421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -56.526,37 € -11.644,90 € -20.594,80 € -13.636,52 € -102.402,59 €

13 53.80.01.01_42110013 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 19% Umsatzsteuer (i Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.452,16 € -2.452,16 €

14 53.80.01.01_422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -21.243,18 € -27.245,14 € -4.090,30 € -8.658,38 € -61.237,00 €

15 53.80.01.01_422103 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € -22.971,02 € -34.030,68 € -4.111,58 € -61.113,28 €

16 53.80.01.01_42210300 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl.Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.367,96 € -1.367,96 €

17 53.80.01.01_424110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -135,04 € -123,06 € -58,30 € -155,52 € -471,92 €

18 53.80.01.01_42411000 Bewirtschaftung -Energie nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Bereich Klip Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 53.80.01.01_424120 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Brennstoffe Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -270,52 € -128,80 € -146,42 € -215,79 € -761,53 €

20 53.80.01.01_42412000 Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Be Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 53.80.01.01_42413000 Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Bereich Klip Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -34,80 € -34,80 €

22 53.80.01.01_424150 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung - Abwasserbeseitigung Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -207,36 € -200,97 € -234,12 € -192,87 € -835,32 €

23 53.80.01.01_425100 Haltung von Fahrzeugen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € -700,00 € 0,00 € -700,00 €

24 53.80.01.01_425110 Fahrzeugversicherung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -1.534,58 € -1.511,40 € -1.772,37 € -1.669,67 € -6.488,02 €

25 53.80.01.01_425120 Fahrzeugreparaturen - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -5.748,57 € -6.926,36 € -5.147,92 € -4.726,58 € -22.549,43 €

26 53.80.01.01_425130 Kraftstoff - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -2.505,86 € -3.556,00 € -4.979,86 € -3.341,19 € -14.382,91 €

27 53.80.01.01_425300 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis A Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -279,89 € -585,56 € -142,27 € -1.386,65 € -2.394,37 €

28 53.80.01.01_425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bereic Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -11.567,96 € -10.392,23 € -3.260,19 € -543,44 € -25.763,82 €

29 53.80.01.01_426110 Aus- und Fortbildung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € -1.130,50 € 0,00 € -1.150,50 € -2.281,00 €

30 53.80.01.01_426120 Dienstbekleidung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -408,41 € -498,97 € -427,21 € 0,00 € -1.334,59 €

31 53.80.01.01_427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abwasserbeseitigung Bereich Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -41.146,41 € -42.078,87 € -35.414,37 € -35.462,40 € -154.102,05 €

32 53.80.01.01_429175 Kanalspülung + Kamerabefahrung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen -1.273,38 € -2.110,67 € -594,29 € -234,43 € -4.212,77 €

33 53.80.01.01_429195 Vermessung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -527,29 € -809,20 € 0,00 € 0,00 € -1.336,49 €

34 53.80.01.01_431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -175.617,74 € -170.025,02 € -178.693,49 € -197.000,00 € -721.336,25 €

35 53.80.01.01_431320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -7.434,82 € -7.705,21 € -7.610,72 € -5.765,04 € -28.515,79 €

36 53.80.01.01_431330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -126.841,55 € -129.771,76 € -143.022,64 € -160.159,36 € -559.795,31 €

37 53.80.01.01_442300 Datenverarbeitung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -2.850,25 € -2.128,34 € -2.879,06 € -2.822,23 € -10.679,88 €

38 53.80.01.01_442940 Ärztliche Untersuchungen + Arbeitschutz - Abwasserbeseitigung Bereich Klippha Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -295,72 € -44,47 € -373,88 € -486,05 € -1.200,12 €

39 53.80.01.01_442980 sicherheitstechnische Betreuung ( Herr Schiefer) - Abwasserbeseitigung Bereic Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -48,37 € -45,94 € -24,49 € -24,49 € -143,29 €

40 53.80.01.01_443100 Büromaterial - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -394,28 € -20,44 € 0,00 € -45,95 € -460,67 €

41 53.80.01.01_443110 Bücher und Zeitschriften - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -33,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -33,30 €

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle
Zeitraum der Nachkalkulation
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

1 53.80.01.01_331100 Verwaltungsgebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen

2 53.80.01.01_332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Klipph Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen

3 53.80.01.01_342100 Verkauf Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen

4 53.80.01.01_346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Kli Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen

5 53.80.01.01_348300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl. - Abwasserbesei Sonstige betriebliche Erträge Betriebskosten SW Klipphausen

6 53.80.01.01_348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung Sonstige betriebliche Erträge Betriebskosten SW Klipphausen

7 53.80.01.01_358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forder Sonstige betriebliche Erträge Nicht gebührenfähige Leistungen

8 53.80.01.01_359101 Rückzahlung AZV GKA Meissen Kapitalumlage Sonstige betriebliche Erträge Nicht gebührenfähige Leistungen

9 53.80.01.01_401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich K Personalaufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

10 53.80.01.01_402200 Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Be Personalaufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

11 53.80.01.01_403200 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphau Personalaufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

12 53.80.01.01_421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

13 53.80.01.01_42110013 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 19% Umsatzsteuer (i Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

14 53.80.01.01_422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

15 53.80.01.01_422103 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

16 53.80.01.01_42210300 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl.Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

17 53.80.01.01_424110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

18 53.80.01.01_42411000 Bewirtschaftung -Energie nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Bereich Klip Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

19 53.80.01.01_424120 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Brennstoffe Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

20 53.80.01.01_42412000 Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Be Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

21 53.80.01.01_42413000 Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Bereich Klip Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

22 53.80.01.01_424150 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung - Abwasserbeseitigung Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

23 53.80.01.01_425100 Haltung von Fahrzeugen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

24 53.80.01.01_425110 Fahrzeugversicherung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

25 53.80.01.01_425120 Fahrzeugreparaturen - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

26 53.80.01.01_425130 Kraftstoff - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

27 53.80.01.01_425300 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis A Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

28 53.80.01.01_425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bereic Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

29 53.80.01.01_426110 Aus- und Fortbildung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

30 53.80.01.01_426120 Dienstbekleidung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

31 53.80.01.01_427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abwasserbeseitigung Bereich Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

32 53.80.01.01_429175 Kanalspülung + Kamerabefahrung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

33 53.80.01.01_429195 Vermessung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

34 53.80.01.01_431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

35 53.80.01.01_431320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

36 53.80.01.01_431330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

37 53.80.01.01_442300 Datenverarbeitung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

38 53.80.01.01_442940 Ärztliche Untersuchungen + Arbeitschutz - Abwasserbeseitigung Bereich Klippha Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

39 53.80.01.01_442980 sicherheitstechnische Betreuung ( Herr Schiefer) - Abwasserbeseitigung Bereic Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

40 53.80.01.01_443100 Büromaterial - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

41 53.80.01.01_443110 Bücher und Zeitschriften - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

2024 2025 2026 Gesamt

VK_Jahr1 VK_Jahr2 VK_Jahr3 VK_gesamt

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 90.000,00 €

2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

-85.000,00 € -87.550,00 € -90.000,00 € -262.550,00 €

-3.500,00 € -3.600,00 € -3.700,00 € -10.800,00 €

-17.500,00 € -18.000,00 € -18.500,00 € -54.000,00 €

-90.000,00 € -62.500,00 € -65.000,00 € -217.500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-14.100,00 € -14.500,00 € -15.000,00 € -43.600,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-250,00 € -250,00 € -300,00 € -800,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-400,00 € -450,00 € -500,00 € -1.350,00 €

-100,00 € -100,00 € -100,00 € -300,00 €

-300,00 € -300,00 € -300,00 € -900,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-1.800,00 € -1.850,00 € -1.900,00 € -5.550,00 €

-5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -15.000,00 €

-4.000,00 € -4.100,00 € -4.150,00 € -12.250,00 €

-6.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -8.000,00 €

-2.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -22.000,00 €

-5.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -7.000,00 €

-520,00 € -520,00 € -550,00 € -1.590,00 €

-44.000,00 € -44.250,00 € -44.500,00 € -132.750,00 €

-12.000,00 € -12.000,00 € -12.000,00 € -36.000,00 €

-2.000,00 € -1.500,00 € -1.500,00 € -5.000,00 €

-207.000,00 € -208.000,00 € -209.000,00 € -624.000,00 €

-10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -30.000,00 €

-183.000,00 € -183.500,00 € -184.000,00 € -550.500,00 €

-4.200,00 € -4.250,00 € -4.300,00 € -12.750,00 €

-700,00 € -500,00 € -500,00 € -1.700,00 €

-100,00 € -100,00 € -100,00 € -300,00 €

-100,00 € -100,00 € -100,00 € -300,00 €

-50,00 € -50,00 € -50,00 € -150,00 €

Zeitraum der Vorauskalkulation
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

1 53.80.01.01_331100 Verwaltungsgebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen

2 53.80.01.01_332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Klipph Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen

3 53.80.01.01_342100 Verkauf Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen

4 53.80.01.01_346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Kli Umsatzerlöse Betriebskosten SW Klipphausen

5 53.80.01.01_348300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl. - Abwasserbesei Sonstige betriebliche Erträge Betriebskosten SW Klipphausen

6 53.80.01.01_348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung Sonstige betriebliche Erträge Betriebskosten SW Klipphausen

7 53.80.01.01_358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forder Sonstige betriebliche Erträge Nicht gebührenfähige Leistungen

8 53.80.01.01_359101 Rückzahlung AZV GKA Meissen Kapitalumlage Sonstige betriebliche Erträge Nicht gebührenfähige Leistungen

9 53.80.01.01_401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich K Personalaufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

10 53.80.01.01_402200 Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Be Personalaufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

11 53.80.01.01_403200 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphau Personalaufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

12 53.80.01.01_421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

13 53.80.01.01_42110013 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 19% Umsatzsteuer (i Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

14 53.80.01.01_422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

15 53.80.01.01_422103 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

16 53.80.01.01_42210300 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl.Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

17 53.80.01.01_424110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

18 53.80.01.01_42411000 Bewirtschaftung -Energie nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Bereich Klip Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

19 53.80.01.01_424120 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Brennstoffe Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

20 53.80.01.01_42412000 Bewirtschaftung - Gas, Brennstoffe nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Be Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

21 53.80.01.01_42413000 Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Bereich Klip Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

22 53.80.01.01_424150 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung - Abwasserbeseitigung Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

23 53.80.01.01_425100 Haltung von Fahrzeugen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

24 53.80.01.01_425110 Fahrzeugversicherung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

25 53.80.01.01_425120 Fahrzeugreparaturen - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

26 53.80.01.01_425130 Kraftstoff - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

27 53.80.01.01_425300 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis A Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

28 53.80.01.01_425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bereic Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

29 53.80.01.01_426110 Aus- und Fortbildung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

30 53.80.01.01_426120 Dienstbekleidung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

31 53.80.01.01_427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abwasserbeseitigung Bereich Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

32 53.80.01.01_429175 Kanalspülung + Kamerabefahrung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Klipphausen

33 53.80.01.01_429195 Vermessung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

34 53.80.01.01_431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

35 53.80.01.01_431320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

36 53.80.01.01_431330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

37 53.80.01.01_442300 Datenverarbeitung - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

38 53.80.01.01_442940 Ärztliche Untersuchungen + Arbeitschutz - Abwasserbeseitigung Bereich Klippha Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

39 53.80.01.01_442980 sicherheitstechnische Betreuung ( Herr Schiefer) - Abwasserbeseitigung Bereic Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

40 53.80.01.01_443100 Büromaterial - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

41 53.80.01.01_443110 Bücher und Zeitschriften - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Anteil 2024 2025 2026 Gesamt

FixkostenanteilVK_Jahr1_fix VK_Jahr2_fix VK_Jahr3_fix VK_gesamt_fix

0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00 €

0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00 €

0,00% 0,00 €

100,00% -85.000,00 € -87.550,00 € -90.000,00 € -262.550,00 €

100,00% -3.500,00 € -3.600,00 € -3.700,00 € -10.800,00 €

100,00% -17.500,00 € -18.000,00 € -18.500,00 € -54.000,00 €

100,00% -90.000,00 € -62.500,00 € -65.000,00 € -217.500,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -14.100,00 € -14.500,00 € -15.000,00 € -43.600,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -250,00 € -250,00 € -300,00 € -800,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -400,00 € -450,00 € -500,00 € -1.350,00 €

100,00% -100,00 € -100,00 € -100,00 € -300,00 €

100,00% -300,00 € -300,00 € -300,00 € -900,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -1.800,00 € -1.850,00 € -1.900,00 € -5.550,00 €

100,00% -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -15.000,00 €

100,00% -4.000,00 € -4.100,00 € -4.150,00 € -12.250,00 €

100,00% -6.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -8.000,00 €

100,00% -2.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -22.000,00 €

100,00% -5.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -7.000,00 €

100,00% -520,00 € -520,00 € -550,00 € -1.590,00 €

100,00% -44.000,00 € -44.250,00 € -44.500,00 € -132.750,00 €

100,00% -12.000,00 € -12.000,00 € -12.000,00 € -36.000,00 €

50,00% -1.000,00 € -750,00 € -750,00 € -2.500,00 €

50,00% -103.500,00 € -104.000,00 € -104.500,00 € -312.000,00 €

50,00% -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -15.000,00 €

50,00% -91.500,00 € -91.750,00 € -92.000,00 € -275.250,00 €

50,00% -2.100,00 € -2.125,00 € -2.150,00 € -6.375,00 €

50,00% -350,00 € -250,00 € -250,00 € -850,00 €

50,00% -50,00 € -50,00 € -50,00 € -150,00 €

50,00% -50,00 € -50,00 € -50,00 € -150,00 €

50,00% -25,00 € -25,00 € -25,00 € -75,00 €

Verbrauchsunabhängige Vorhaltekosten im Zeitraum der Vorauskalkulation
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

2020 2021 2022 2023 Gesamt

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle NK_Jahr1 NK_Jahr2 NK_Jahr3 NK_Jahr4 NK_gesamt

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle
Zeitraum der Nachkalkulation

42 53.80.01.01_443120 Post- und Fernmeldegebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -1.693,93 € -1.853,71 € -1.408,72 € -1.274,54 € -6.230,90 €

43 53.80.01.01_443150 Sachverst.-Kosten - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -4.616,33 € -5.948,52 € -2.427,91 € 0,00 € -12.992,76 €

44 53.80.01.01_444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Abwasserbeseitigung Bereich Klipph Sonstige Steuern Betriebskosten SW Klipphausen -2.572,04 € -2.598,65 € -2.758,62 € -2.834,76 € -10.764,07 €

45 53.80.01.01_445810 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigk Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -541,81 € -2.605,29 € -591,52 € 0,00 € -3.738,62 €

46 53.80.01.01_472110 Einzelwertberichtigung von Forderungen/Niederschlagung Sonstige betriebliche Aufwendungen Nicht gebührenfähige Leistungen -453,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -453,96 €

47 53.80.01.01_481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung Bereich Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen -50.256,84 € -46.282,21 € -47.436,56 € 0,00 € -143.975,61 €

48 53.80.01.02_331100 Verwaltungsgebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Umsatzerlöse Betriebskosten SW Triebischtal 832,50 € 797,50 € 577,50 € 120,00 € 2.327,50 €

49 53.80.01.02_332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Triebi Umsatzerlöse Betriebskosten SW Triebischtal 693.182,02 € 732.659,82 € 669.376,79 € 705.000,00 € 2.800.218,63 €

50 53.80.01.02_346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Tri Umsatzerlöse Betriebskosten SW Triebischtal 16.327,45 € 15.604,71 € 26.230,83 € 8.142,96 € 66.305,95 €

51 53.80.01.02_358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forder Sonstige betriebliche Erträge Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 6,59 € 0,00 € 0,00 € 6,59 €

52 53.80.01.02_401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich T Personalaufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -11.891,25 € -18.548,59 € -20.622,98 € -17.631,39 € -68.694,21 €

53 53.80.01.02_402200 Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Be Personalaufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -432,28 € -671,68 € -752,03 € -684,23 € -2.540,22 €

54 53.80.01.02_403200 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich Triebisc Personalaufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -2.293,57 € -3.667,80 € -4.094,73 € -3.343,92 € -13.400,02 €

55 53.80.01.02_421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal -55.662,44 € -62.515,51 € -26.815,60 € -51.314,42 € -196.307,97 €

56 53.80.01.02_42110000 Unterhaltung der Grundstücke nicht steuerbar Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal -3.972,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.972,82 €

57 53.80.01.02_422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal -74.476,06 € -24.814,33 € -72.569,78 € -55.612,02 € -227.472,19 €

58 53.80.01.02_42210000 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens nicht steuerbar Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € -26.604,90 € 0,00 € 0,00 € -26.604,90 €

59 53.80.01.02_422103 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € -17.606,10 € -25.927,71 € -5.963,66 € -49.497,47 €

60 53.80.01.02_423100 Mieten und Pachten Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal -132,00 € -132,00 € 0,00 € 0,00 € -264,00 €

61 53.80.01.02_424110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie - Abwasserbeseitigung Ber Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal -22.872,53 € -27.305,73 € -24.421,59 € -25.606,11 € -100.205,96 €

62 53.80.01.02_42413000 Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Bereich Trie Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal -2.353,48 € -1.950,61 € -1.065,78 € 0,00 € -5.369,87 €

63 53.80.01.02_424160 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr - Abwasserbeseitigun Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal 592,98 € -114,86 € -221,72 € -222,90 € 33,50 €

64 53.80.01.02_425300 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene V Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € -464,10 € 0,00 € -464,10 €

65 53.80.01.02_425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bereic Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal -12.277,33 € -20.443,19 € -11.861,40 € 0,00 € -44.581,92 €

66 53.80.01.02_427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abwasserbeseitigung Bereich Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 53.80.01.02_429100 Sonstige Dienstleistungen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal -65,93 € -49,50 € 0,00 € 0,00 € -115,43 €

68 53.80.01.02_429175 Kanalspülung + Kamerabefahrung - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal -1.893,53 € -2.451,05 € -2.730,87 € -541,75 € -7.617,20 €

69 53.80.01.02_429190 Sonstige Dienstleistungen - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -70.442,46 € -71.341,68 € -73.559,84 € -62.224,10 € -277.568,08 €

70 53.80.01.02_429195 Vermessung - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -908,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -908,12 €

71 53.80.01.02_431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -41.496,77 € -55.695,87 € -61.089,14 € -74.868,96 € -233.150,74 €

72 53.80.01.02_442300 Datenverarbeitung - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -2.850,25 € -2.128,34 € -2.879,09 € -2.822,13 € -10.679,81 €

73 53.80.01.02_44292000 Vermischte Ausgaben nicht steuerbar Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € -498,43 € 0,00 € 0,00 € -498,43 €

74 53.80.01.02_443120 Post- und Fernmeldegebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -2.830,03 € -1.324,58 € -1.759,63 € -4.616,05 € -10.530,29 €

75 53.80.01.02_443150 Sachverst.-Kosten - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -4.070,05 € -6.005,71 € -25.263,81 € -17.097,00 € -52.436,57 €

76 53.80.01.02_444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Abwasserbeseitigung Bereich Triebi Sonstige Steuern Betriebskosten SW Triebischtal -4.848,85 € -4.895,20 € -5.199,43 € -4.915,33 € -19.858,81 €

77 53.80.01.02_444120 Abwasserabgabe - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -9.448,55 € -10.038,89 € -5.131,39 € 0,00 € -24.618,83 €

78 53.80.01.02_445810 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigk Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -651,10 € -741,26 € -672,55 € 0,00 € -2.064,91 €

79 53.80.01.02_472111 Einzelwertberichtigung von Forderungen/AdV Sonstige betriebliche Aufwendungen Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.686,60 € -7.686,60 €

80 53.80.01.02_481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung Bereich Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal -33.567,96 € -31.031,93 € -32.000,25 € 0,00 € -96.600,14 €

81 53.80.01.04_421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € -5.648,78 € 0,00 € -5.648,78 €

82 53.80.01.04_422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasser, Kanäle und Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser -32.575,07 € -26.223,04 € -19.524,33 € -10.959,04 € -89.281,48 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

42 53.80.01.01_443120 Post- und Fernmeldegebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

43 53.80.01.01_443150 Sachverst.-Kosten - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

44 53.80.01.01_444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Abwasserbeseitigung Bereich Klipph Sonstige Steuern Betriebskosten SW Klipphausen

45 53.80.01.01_445810 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigk Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

46 53.80.01.01_472110 Einzelwertberichtigung von Forderungen/Niederschlagung Sonstige betriebliche Aufwendungen Nicht gebührenfähige Leistungen

47 53.80.01.01_481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung Bereich Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

48 53.80.01.02_331100 Verwaltungsgebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Umsatzerlöse Betriebskosten SW Triebischtal

49 53.80.01.02_332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Triebi Umsatzerlöse Betriebskosten SW Triebischtal

50 53.80.01.02_346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Tri Umsatzerlöse Betriebskosten SW Triebischtal

51 53.80.01.02_358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forder Sonstige betriebliche Erträge Nicht gebührenfähige Leistungen

52 53.80.01.02_401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich T Personalaufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

53 53.80.01.02_402200 Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Be Personalaufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

54 53.80.01.02_403200 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich Triebisc Personalaufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

55 53.80.01.02_421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

56 53.80.01.02_42110000 Unterhaltung der Grundstücke nicht steuerbar Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

57 53.80.01.02_422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

58 53.80.01.02_42210000 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens nicht steuerbar Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

59 53.80.01.02_422103 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

60 53.80.01.02_423100 Mieten und Pachten Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

61 53.80.01.02_424110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie - Abwasserbeseitigung Ber Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

62 53.80.01.02_42413000 Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Bereich Trie Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

63 53.80.01.02_424160 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr - Abwasserbeseitigun Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

64 53.80.01.02_425300 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene V Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

65 53.80.01.02_425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bereic Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

66 53.80.01.02_427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abwasserbeseitigung Bereich Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

67 53.80.01.02_429100 Sonstige Dienstleistungen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

68 53.80.01.02_429175 Kanalspülung + Kamerabefahrung - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

69 53.80.01.02_429190 Sonstige Dienstleistungen - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

70 53.80.01.02_429195 Vermessung - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

71 53.80.01.02_431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

72 53.80.01.02_442300 Datenverarbeitung - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

73 53.80.01.02_44292000 Vermischte Ausgaben nicht steuerbar Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

74 53.80.01.02_443120 Post- und Fernmeldegebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

75 53.80.01.02_443150 Sachverst.-Kosten - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

76 53.80.01.02_444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Abwasserbeseitigung Bereich Triebi Sonstige Steuern Betriebskosten SW Triebischtal

77 53.80.01.02_444120 Abwasserabgabe - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

78 53.80.01.02_445810 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigk Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

79 53.80.01.02_472111 Einzelwertberichtigung von Forderungen/AdV Sonstige betriebliche Aufwendungen Nicht gebührenfähige Leistungen

80 53.80.01.02_481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung Bereich Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

81 53.80.01.04_421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

82 53.80.01.04_422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasser, Kanäle und Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

2024 2025 2026 Gesamt

VK_Jahr1 VK_Jahr2 VK_Jahr3 VK_gesamt

Zeitraum der Vorauskalkulation

-2.250,00 € -2.250,00 € -2.250,00 € -6.750,00 €

-25.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -35.000,00 €

-3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € -9.000,00 €

-1.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -3.000,00 €

0,00 €

-53.021,00 € -54.601,00 € -56.127,00 € -163.749,00 €

800,00 € 800,00 € 800,00 € 2.400,00 €

0,00 €

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 €

0,00 €

-24.000,00 € -24.700,00 € -25.400,00 € -74.100,00 €

-1.000,00 € -1.050,00 € -1.050,00 € -3.100,00 €

-4.900,00 € -5.000,00 € -5.200,00 € -15.100,00 €

-90.000,00 € -60.000,00 € -62.500,00 € -212.500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-87.500,00 € -90.000,00 € -93.000,00 € -270.500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-250,00 € -250,00 € -300,00 € -800,00 €

-2.000,00 € -2.050,00 € -2.100,00 € -6.150,00 €

-500,00 € -500,00 € -500,00 € -1.500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -6.000,00 €

-28.000,00 € -28.250,00 € -28.500,00 € -84.750,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-20.000,00 € -20.000,00 € -20.000,00 € -60.000,00 €

-78.600,00 € -79.000,00 € -80.000,00 € -237.600,00 €

-2.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -4.000,00 €

-85.000,00 € -85.500,00 € -86.000,00 € -256.500,00 €

-3.500,00 € -3.550,00 € -3.600,00 € -10.650,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -15.000,00 €

-25.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -35.000,00 €

-5.500,00 € -5.500,00 € -5.500,00 € -16.500,00 €

-5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -15.000,00 €

-1.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -3.000,00 €

0,00 €

-36.147,00 € -36.934,00 € -37.951,00 € -111.032,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-49.000,00 € -15.000,00 € -15.000,00 € -79.000,00 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

42 53.80.01.01_443120 Post- und Fernmeldegebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

43 53.80.01.01_443150 Sachverst.-Kosten - Abwasserbeseitigung Bereich Klipphausen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

44 53.80.01.01_444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Abwasserbeseitigung Bereich Klipph Sonstige Steuern Betriebskosten SW Klipphausen

45 53.80.01.01_445810 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigk Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

46 53.80.01.01_472110 Einzelwertberichtigung von Forderungen/Niederschlagung Sonstige betriebliche Aufwendungen Nicht gebührenfähige Leistungen

47 53.80.01.01_481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung Bereich Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Klipphausen

48 53.80.01.02_331100 Verwaltungsgebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Umsatzerlöse Betriebskosten SW Triebischtal

49 53.80.01.02_332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Triebi Umsatzerlöse Betriebskosten SW Triebischtal

50 53.80.01.02_346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abwasserbeseitigung Bereich Tri Umsatzerlöse Betriebskosten SW Triebischtal

51 53.80.01.02_358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forder Sonstige betriebliche Erträge Nicht gebührenfähige Leistungen

52 53.80.01.02_401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich T Personalaufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

53 53.80.01.02_402200 Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Be Personalaufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

54 53.80.01.02_403200 Beiträge SV für tariflich Beschäftigte - Abwasserbeseitigung Bereich Triebisc Personalaufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

55 53.80.01.02_421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

56 53.80.01.02_42110000 Unterhaltung der Grundstücke nicht steuerbar Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

57 53.80.01.02_422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bere Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

58 53.80.01.02_42210000 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens nicht steuerbar Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

59 53.80.01.02_422103 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

60 53.80.01.02_423100 Mieten und Pachten Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

61 53.80.01.02_424110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie - Abwasserbeseitigung Ber Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

62 53.80.01.02_42413000 Bewirtschaftung - Wasser nicht steuerbar - Abwasserbeseitigung Bereich Trie Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

63 53.80.01.02_424160 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr - Abwasserbeseitigun Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

64 53.80.01.02_425300 Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene V Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

65 53.80.01.02_425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Abwasserbeseitigung Bereic Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

66 53.80.01.02_427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abwasserbeseitigung Bereich Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

67 53.80.01.02_429100 Sonstige Dienstleistungen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

68 53.80.01.02_429175 Kanalspülung + Kamerabefahrung - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten SW Triebischtal

69 53.80.01.02_429190 Sonstige Dienstleistungen - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

70 53.80.01.02_429195 Vermessung - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

71 53.80.01.02_431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände - Abwasserbeseiti Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

72 53.80.01.02_442300 Datenverarbeitung - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

73 53.80.01.02_44292000 Vermischte Ausgaben nicht steuerbar Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

74 53.80.01.02_443120 Post- und Fernmeldegebühren - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

75 53.80.01.02_443150 Sachverst.-Kosten - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

76 53.80.01.02_444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Abwasserbeseitigung Bereich Triebi Sonstige Steuern Betriebskosten SW Triebischtal

77 53.80.01.02_444120 Abwasserabgabe - Abwasserbeseitigung Bereich Triebischtal Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

78 53.80.01.02_445810 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigk Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

79 53.80.01.02_472111 Einzelwertberichtigung von Forderungen/AdV Sonstige betriebliche Aufwendungen Nicht gebührenfähige Leistungen

80 53.80.01.02_481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung Bereich Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebskosten SW Triebischtal

81 53.80.01.04_421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

82 53.80.01.04_422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Regenwasser, Kanäle und Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Anteil 2024 2025 2026 Gesamt

FixkostenanteilVK_Jahr1_fix VK_Jahr2_fix VK_Jahr3_fix VK_gesamt_fix

Verbrauchsunabhängige Vorhaltekosten im Zeitraum der Vorauskalkulation

50,00% -1.125,00 € -1.125,00 € -1.125,00 € -3.375,00 €

50,00% -12.500,00 € -2.500,00 € -2.500,00 € -17.500,00 €

100,00% -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € -9.000,00 €

50,00% -500,00 € -500,00 € -500,00 € -1.500,00 €

50,00% 0,00 €

50,00% -26.510,50 € -27.300,50 € -28.063,50 € -81.874,50 €

0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00 €

0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00 €

100,00% -24.000,00 € -24.700,00 € -25.400,00 € -74.100,00 €

100,00% -1.000,00 € -1.050,00 € -1.050,00 € -3.100,00 €

100,00% -4.900,00 € -5.000,00 € -5.200,00 € -15.100,00 €

100,00% -90.000,00 € -60.000,00 € -62.500,00 € -212.500,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -87.500,00 € -90.000,00 € -93.000,00 € -270.500,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -250,00 € -250,00 € -300,00 € -800,00 €

100,00% -2.000,00 € -2.050,00 € -2.100,00 € -6.150,00 €

100,00% -500,00 € -500,00 € -500,00 € -1.500,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -6.000,00 €

100,00% -28.000,00 € -28.250,00 € -28.500,00 € -84.750,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -20.000,00 € -20.000,00 € -20.000,00 € -60.000,00 €

50,00% -39.300,00 € -39.500,00 € -40.000,00 € -118.800,00 €

50,00% -1.000,00 € -500,00 € -500,00 € -2.000,00 €

50,00% -42.500,00 € -42.750,00 € -43.000,00 € -128.250,00 €

50,00% -1.750,00 € -1.775,00 € -1.800,00 € -5.325,00 €

50,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

50,00% -2.500,00 € -2.500,00 € -2.500,00 € -7.500,00 €

50,00% -12.500,00 € -2.500,00 € -2.500,00 € -17.500,00 €

100,00% -5.500,00 € -5.500,00 € -5.500,00 € -16.500,00 €

50,00% -2.500,00 € -2.500,00 € -2.500,00 € -7.500,00 €

50,00% -500,00 € -500,00 € -500,00 € -1.500,00 €

50,00% 0,00 €

50,00% -18.073,50 € -18.467,00 € -18.975,50 € -55.516,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -49.000,00 € -15.000,00 € -15.000,00 € -79.000,00 €
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

2020 2021 2022 2023 Gesamt

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle NK_Jahr1 NK_Jahr2 NK_Jahr3 NK_Jahr4 NK_gesamt

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle
Zeitraum der Nachkalkulation

83 53.80.01.04_422103 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € -6.955,34 € -2.032,52 € -8.987,86 €

84 53.80.01.04_424110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie - Regenwasser, Kanäle und Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € -290,36 € -2.053,10 € -2.655,00 € -4.998,46 €

85 53.80.01.04_429130 Grünpflege - Regenwasser, Kanäle und Rückhaltebecken Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser -1.945,81 € -1.846,17 € -645,02 € -508,30 € -4.945,30 €

86 53.80.01.04_429175 Kanalspülung + Kamerabefahrung - Regenwasser, Kanäle und Rückhaltebecken Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

474.422,71 € 484.698,97 € 444.261,46 € 567.231,67 € 1.970.614,81 €

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen 157.817,68 € 154.281,91 € 182.006,33 € 205.274,14 € 699.380,06 €

Betriebskosten SW Triebischtal 351.497,59 € 358.484,29 € 297.081,70 € 385.798,99 € 1.392.862,57 €

Betriebskosten Niederschlagswasser -34.520,88 € -28.359,57 € -34.826,57 € -16.154,86 € -113.861,88 €

Schmutzwasseranlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Niederschlagswasseranlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nicht gebührenfähige Leistungen -371,68 € 292,34 € 0,00 € -7.686,60 € -7.765,94 €

474.422,71 € 484.698,97 € 444.261,46 € 567.231,67 € 1.970.614,81 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

83 53.80.01.04_422103 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

84 53.80.01.04_424110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie - Regenwasser, Kanäle und Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

85 53.80.01.04_429130 Grünpflege - Regenwasser, Kanäle und Rückhaltebecken Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

86 53.80.01.04_429175 Kanalspülung + Kamerabefahrung - Regenwasser, Kanäle und Rückhaltebecken Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

2024 2025 2026 Gesamt

VK_Jahr1 VK_Jahr2 VK_Jahr3 VK_gesamt

Zeitraum der Vorauskalkulation

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-2.800,00 € -2.850,00 € -2.900,00 € -8.550,00 €

-23.000,00 € -23.000,00 € -23.250,00 € -69.250,00 €

-10.000,00 € 0,00 € 0,00 € -10.000,00 €

-1.330.788,00 € -1.199.155,00 € -1.218.378,00 € -3.748.321,00 €

-749.891,00 € -707.821,00 € -717.427,00 € -2.175.139,00 €

-496.097,00 € -450.484,00 € -459.801,00 € -1.406.382,00 €

-84.800,00 € -40.850,00 € -41.150,00 € -166.800,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-1.330.788,00 € -1.199.155,00 € -1.218.378,00 € -3.748.321,00 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

83 53.80.01.04_422103 Weiterberechnung Unterhaltung unbewegl. Vermögen Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

84 53.80.01.04_424110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Energie - Regenwasser, Kanäle und Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

85 53.80.01.04_429130 Grünpflege - Regenwasser, Kanäle und Rückhaltebecken Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

86 53.80.01.04_429175 Kanalspülung + Kamerabefahrung - Regenwasser, Kanäle und Rückhaltebecken Kosten Unterhaltung Anlagen Betriebskosten Niederschlagswasser

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Anteil 2024 2025 2026 Gesamt

FixkostenanteilVK_Jahr1_fix VK_Jahr2_fix VK_Jahr3_fix VK_gesamt_fix

Verbrauchsunabhängige Vorhaltekosten im Zeitraum der Vorauskalkulation

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -2.800,00 € -2.850,00 € -2.900,00 € -8.550,00 €

100,00% -23.000,00 € -23.000,00 € -23.250,00 € -69.250,00 €

100,00% -10.000,00 € 0,00 € 0,00 € -10.000,00 €

-1.009.754,00 € -896.537,50 € -912.939,00 € -2.819.230,50 €

-538.680,50 € -505.395,50 € -513.463,50 € -1.557.539,50 €

-386.273,50 € -350.292,00 € -358.325,50 € -1.094.891,00 €

-84.800,00 € -40.850,00 € -41.150,00 € -166.800,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-1.009.754,00 € -896.537,50 € -912.939,00 € -2.819.230,50 €
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 3: Kalkulatorische Abschreibungen

2020 2021 2022 2023 Gesamt

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle NK_Jahr1 NK_Jahr2 NK_Jahr3 NK_Jahr4 NK_gesamt

1 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Schmutzwasseranlagen -524.869,48 € -521.107,73 € -530.758,27 € -576.725,32 € -2.153.460,80 €

5 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Niederschlagswasseranlagen -206.102,34 € -211.159,58 € -219.611,14 € -251.017,53 € -887.890,59 €

6 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Schmutzwasseranlagen 270.677,06 € 267.402,33 € 266.093,65 € 264.029,27 € 1.068.202,31 €

12 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Niederschlagswasseranlagen 58.548,54 € 63.525,30 € 65.897,93 € 65.897,93 € 253.869,70 €

13 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Schmutzwasseranlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Niederschlagswasseranlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-401.746,22 € -401.339,68 € -418.377,83 € -497.815,65 € -1.719.279,38 €

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schmutzwasseranlagen -254.192,42 € -253.705,40 € -264.664,62 € -312.696,05 € -1.085.258,49 €

Niederschlagswasseranlagen -147.553,80 € -147.634,28 € -153.713,21 € -185.119,60 € -634.020,89 €

Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-401.746,22 € -401.339,68 € -418.377,83 € -497.815,65 € -1.719.279,38 €

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle
Zeitraum der Nachkalkulation

KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH Seite 1 von 3



Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 3: Kalkulatorische Abschreibungen

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

1 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Betriebskosten SW Klipphausen

2 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Betriebskosten SW Triebischtal

3 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Betriebskosten Niederschlagswasser

4 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Schmutzwasseranlagen

5 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Niederschlagswasseranlagen

6 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Zentrale Abwasserbeseitigung

7 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Nicht gebührenfähige Leistungen

8 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen

9 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal

10 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser

11 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Schmutzwasseranlagen

12 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Niederschlagswasseranlagen

13 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung

14 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen

15 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen

16 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal

17 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser

18 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Schmutzwasseranlagen

19 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Niederschlagswasseranlagen

20 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung

21 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

2024 2025 2026 Gesamt

VK_Jahr1 VK_Jahr2 VK_Jahr3 VK_gesamt

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-577.604,36 € -493.636,42 € -434.593,52 € -1.505.834,30 €

-251.580,03 € -243.801,18 € -240.552,78 € -735.933,99 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

262.248,80 € 261.248,73 € 260.034,63 € 783.532,16 €

65.897,93 € 65.897,93 € 65.897,93 € 197.693,79 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-501.037,66 € -410.290,94 € -349.213,74 € -1.260.542,34 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-315.355,56 € -232.387,69 € -174.558,89 € -722.302,14 €

-185.682,10 € -177.903,25 € -174.654,85 € -538.240,20 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-501.037,66 € -410.290,94 € -349.213,74 € -1.260.542,34 €

Zeitraum der Vorauskalkulation
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 3: Kalkulatorische Abschreibungen

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

1 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Betriebskosten SW Klipphausen

2 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Betriebskosten SW Triebischtal

3 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Betriebskosten Niederschlagswasser

4 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Schmutzwasseranlagen

5 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Niederschlagswasseranlagen

6 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Zentrale Abwasserbeseitigung

7 Kalkulatorische Abschreibungen des Anlagevermögens Kalk. Abschreibung Anlagevermögen Nicht gebührenfähige Leistungen

8 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen

9 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal

10 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser

11 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Schmutzwasseranlagen

12 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Niederschlagswasseranlagen

13 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung

14 Minderung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen

15 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen

16 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal

17 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser

18 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Schmutzwasseranlagen

19 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Niederschlagswasseranlagen

20 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung

21 Minderung durch die Auflösung von Kapitalzuschüssen Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Anteil 2024 2025 2026 Gesamt

FixkostenanteilVK_Jahr1_fix VK_Jahr2_fix VK_Jahr3_fix VK_gesamt_fix

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -577.604,36 € -493.636,42 € -434.593,52 € -1.505.834,30 €

100,00% -251.580,03 € -243.801,18 € -240.552,78 € -735.933,99 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 262.248,80 € 261.248,73 € 260.034,63 € 783.532,16 €

100,00% 65.897,93 € 65.897,93 € 65.897,93 € 197.693,79 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-501.037,66 € -410.290,94 € -349.213,74 € -1.260.542,34 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-315.355,56 € -232.387,69 € -174.558,89 € -722.302,14 €

-185.682,10 € -177.903,25 € -174.654,85 € -538.240,20 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-501.037,66 € -410.290,94 € -349.213,74 € -1.260.542,34 €

Verbrauchsunabhängige Vorhaltekosten im Zeitraum der Vorauskalkulation
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 4: Kalkulatorische Zinsen

2020 2021 2022 2023 Gesamt

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle NK_Jahr1 NK_Jahr2 NK_Jahr3 NK_Jahr4 NK_gesamt

1 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Schmutzwasseranlagen -492.088,37 € -492.768,02 € -520.904,51 € -581.746,27 € -2.087.507,17 €

5 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Niederschlagswasseranlagen -203.309,54 € -204.232,70 € -214.382,63 € -252.708,52 € -874.633,39 €

6 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Schmutzwasseranlagen 258.772,60 € 257.649,11 € 257.582,02 € 256.272,70 € 1.030.276,43 €

12 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Niederschlagswasseranlagen 51.773,15 € 58.156,74 € 60.926,56 € 60.926,56 € 231.783,01 €

13 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Schmutzwasseranlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

19 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Niederschlagswasseranlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung 254.918,28 € 256.635,93 € 258.080,45 € 294.086,53 € 1.063.721,19 €

21 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-129.933,88 € -124.558,94 € -158.698,11 € -223.169,00 € -636.359,93 €

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schmutzwasseranlagen -233.315,77 € -235.118,91 € -263.322,49 € -325.473,57 € -1.057.230,74 €

Niederschlagswasseranlagen -151.536,39 € -146.075,96 € -153.456,07 € -191.781,96 € -642.850,38 €

Zentrale Abwasserbeseitigung 254.918,28 € 256.635,93 € 258.080,45 € 294.086,53 € 1.063.721,19 €

Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-129.933,88 € -124.558,94 € -158.698,11 € -223.169,00 € -636.359,93 €

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle
Zeitraum der Nachkalkulation
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 4: Kalkulatorische Zinsen

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

1 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Betriebskosten SW Klipphausen

2 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Betriebskosten SW Triebischtal

3 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Betriebskosten Niederschlagswasser

4 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Schmutzwasseranlagen

5 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Niederschlagswasseranlagen

6 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Zentrale Abwasserbeseitigung

7 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Nicht gebührenfähige Leistungen

8 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen

9 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal

10 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser

11 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Schmutzwasseranlagen

12 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Niederschlagswasseranlagen

13 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung

14 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen

15 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen

16 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal

17 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser

18 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Schmutzwasseranlagen

19 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Niederschlagswasseranlagen

20 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung

21 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

2024 2025 2026 Gesamt

VK_Jahr1 VK_Jahr2 VK_Jahr3 VK_gesamt

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-474.132,51 € -538.929,22 € -545.003,51 € -1.558.065,24 €

-247.864,12 € -260.874,67 € -267.901,36 € -776.640,15 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

250.217,34 € 250.051,41 € 249.896,47 € 750.165,22 €

60.926,56 € 60.926,56 € 60.926,56 € 182.779,68 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

367.920,14 € 377.280,14 € 379.080,14 € 1.124.280,42 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-42.932,59 € -111.545,78 € -123.001,70 € -277.480,07 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-223.915,17 € -288.877,81 € -295.107,04 € -807.900,02 €

-186.937,56 € -199.948,11 € -206.974,80 € -593.860,47 €

367.920,14 € 377.280,14 € 379.080,14 € 1.124.280,42 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-42.932,59 € -111.545,78 € -123.001,70 € -277.480,07 €

Zeitraum der Vorauskalkulation
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 4: Kalkulatorische Zinsen

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

1 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Betriebskosten SW Klipphausen

2 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Betriebskosten SW Triebischtal

3 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Betriebskosten Niederschlagswasser

4 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Schmutzwasseranlagen

5 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Niederschlagswasseranlagen

6 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Zentrale Abwasserbeseitigung

7 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Nicht gebührenfähige Leistungen

8 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen

9 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal

10 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser

11 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Schmutzwasseranlagen

12 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Niederschlagswasseranlagen

13 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung

14 Zinsminderung durch Ertragszuschüsse Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen

15 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Klipphausen

16 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Betriebskosten SW Triebischtal

17 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Betriebskosten Niederschlagswasser

18 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Schmutzwasseranlagen

19 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Niederschlagswasseranlagen

20 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Zentrale Abwasserbeseitigung

21 Zinsminderung durch Kapitalzuschüsse Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse Nicht gebührenfähige Leistungen

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Anteil 2024 2025 2026 Gesamt

FixkostenanteilVK_Jahr1_fix VK_Jahr2_fix VK_Jahr3_fix VK_gesamt_fix

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% -474.132,51 € -538.929,22 € -545.003,51 € -1.558.065,24 €

100,00% -247.864,12 € -260.874,67 € -267.901,36 € -776.640,15 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 250.217,34 € 250.051,41 € 249.896,47 € 750.165,22 €

100,00% 60.926,56 € 60.926,56 € 60.926,56 € 182.779,68 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100,00% 367.920,14 € 377.280,14 € 379.080,14 € 1.124.280,42 €

100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-42.932,59 € -111.545,78 € -123.001,70 € -277.480,07 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-223.915,17 € -288.877,81 € -295.107,04 € -807.900,02 €

-186.937,56 € -199.948,11 € -206.974,80 € -593.860,47 €

367.920,14 € 377.280,14 € 379.080,14 € 1.124.280,42 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-42.932,59 € -111.545,78 € -123.001,70 € -277.480,07 €

Verbrauchsunabhängige Vorhaltekosten im Zeitraum der Vorauskalkulation
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 5: Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

2020 2021 2022 2023 Gesamt

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle NK_Jahr1 NK_Jahr2 NK_Jahr3 NK_Jahr4 NK_gesamt

1 Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus den Jahren 2013 bis 2019 - EG Klipphausen Deckungsausgleich aus Vorjahren Zentrale Abwasserbeseitigung 52.232,64 € 52.232,64 € 52.232,64 € 52.232,64 € 208.930,56 €

2 Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus den Jahren 2013 bis 2019 - EG Triebischtal Deckungsausgleich aus Vorjahren Zentrale Abwasserbeseitigung -75.361,90 € -73.979,12 € -72.596,33 € -71.213,54 € -293.150,89 €

3 Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen aus den Jahren 2020 bis 2023 Deckungsausgleich aus Vorjahren Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 €

-23.129,26 € -21.746,48 € -20.363,69 € -18.980,90 € -84.220,33 €

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schmutzwasseranlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Niederschlagswasseranlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zentrale Abwasserbeseitigung -23.129,26 € -21.746,48 € -20.363,69 € -18.980,90 € -84.220,33 €

Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-23.129,26 € -21.746,48 € -20.363,69 € -18.980,90 € -84.220,33 €

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle
Zeitraum der Nachkalkulation
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 5: Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

1 Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus den Jahren 2013 bis 2019 - EG Klipphausen Deckungsausgleich aus Vorjahren Zentrale Abwasserbeseitigung

2 Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus den Jahren 2013 bis 2019 - EG Triebischtal Deckungsausgleich aus Vorjahren Zentrale Abwasserbeseitigung

3 Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen aus den Jahren 2020 bis 2023 Deckungsausgleich aus Vorjahren Zentrale Abwasserbeseitigung

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

2024 2025 2026 Gesamt

VK_Jahr1 VK_Jahr2 VK_Jahr3 VK_gesamt

52.232,64 € 52.232,64 €

-69.830,75 € -69.830,75 €

81.101,65 € 81.101,65 € 81.101,65 € 243.304,95 €

63.503,54 € 81.101,65 € 81.101,65 € 225.706,84 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63.503,54 € 81.101,65 € 81.101,65 € 225.706,84 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

63.503,54 € 81.101,65 € 81.101,65 € 225.706,84 €

Zeitraum der Vorauskalkulation
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 5: Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Kostenart Kostenstelle

1 Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus den Jahren 2013 bis 2019 - EG Klipphausen Deckungsausgleich aus Vorjahren Zentrale Abwasserbeseitigung

2 Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus den Jahren 2013 bis 2019 - EG Triebischtal Deckungsausgleich aus Vorjahren Zentrale Abwasserbeseitigung

3 Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen aus den Jahren 2020 bis 2023 Deckungsausgleich aus Vorjahren Zentrale Abwasserbeseitigung

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Nr. Bezeichnung Kostenart Kostenstelle

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Anteil 2024 2025 2026 Gesamt

FixkostenanteilVK_Jahr1_fix VK_Jahr2_fix VK_Jahr3_fix VK_gesamt_fix

0,00% 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00 € 0,00 €

0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verbrauchsunabhängige Vorhaltekosten im Zeitraum der Vorauskalkulation
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 6: Anlagevermögen

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Gruppierung1 Kostenstelle Zugang Nutzungsdauer Wert RBW

Nr. Bezeichnung AktivierungsdatumKostenstelle Nutzungsdauer Aktivierungswert
Restbuchwert zum 

31.12.2019

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 €

Schmutzwasseranlagen 45.463.607,11 € 27.737.410,57 €

Niederschlagswasseranlagen 21.111.120,65 € 10.901.966,46 €

Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 €

Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 €

66.574.727,76 € 38.639.377,03 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 6: Anlagevermögen

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nr. Bezeichnung

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Abschreibung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Abschreibung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Abschreibung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr1 Zins_Jahr1 RBW_Jahr1 AfA_Jahr2 Zins_Jahr2 RBW_Jahr2 AfA_Jahr3 Zins_Jahr3 RBW_Jahr3

2021 20222020

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-524.869,48 € -492.088,37 € 28.843.265,01 € -521.107,73 € -492.768,02 € 29.430.027,67 € -530.758,27 € -520.904,51 € 29.050.974,15 €

-206.102,34 € -203.309,54 € 11.372.383,82 € -211.159,58 € -204.232,70 € 11.818.152,02 € -219.611,14 € -214.382,63 € 14.258.340,04 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-730.971,82 € -695.397,91 € 40.215.648,83 € -732.267,31 € -697.000,72 € 41.248.179,69 € -750.369,41 € -735.287,14 € 43.309.314,19 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 6: Anlagevermögen

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nr. Bezeichnung

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Abschreibung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Abschreibung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Abschreibung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr4 Zins_Jahr4 RBW_Jahr4 AfA_Jahr5 Zins_Jahr5 RBW_Jahr5 AfA_Jahr6 Zins_Jahr6 RBW_Jahr6

202520242023

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-576.725,32 € -581.746,27 € 28.473.936,99 € -577.604,36 € -474.132,51 € 28.098.332,63 € -493.636,42 € -538.929,22 € 28.584.098,78 €

-251.017,53 € -252.708,52 € 14.007.321,51 € -251.580,03 € -247.864,12 € 13.845.741,48 € -243.801,18 € -260.874,67 € 14.691.568,50 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-827.742,85 € -834.454,79 € 42.481.258,50 € -829.184,39 € -721.996,63 € 41.944.074,11 € -737.437,60 € -799.803,89 € 43.275.667,28 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 6: Anlagevermögen

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nr. Bezeichnung

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Abschreibung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr7 Zins_Jahr7 RBW_Jahr7

2026

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-434.593,52 € -545.003,51 € 27.904.173,40 €

-240.552,78 € -267.901,36 € 14.410.272,12 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

-675.146,30 € -812.904,87 € 42.314.445,52 €
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 7: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Gruppierung1 Kostenstelle Zugang Nutzungsdauer Wert RBW

Auflösungsdauer Passivierungswert
Restbuchwert zum 

31.12.2019
Nr. Bezeichnung PassivierungsdatumKostenstelle

25.786.552,54 € 17.441.336,60 €

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 €

Schmutzwasseranlagen 20.968.977,45 € 14.450.647,47 €

Niederschlagswasseranlagen 4.817.575,09 € 2.990.689,13 €

Zentrale Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 €

Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 €

25.786.552,54 € 17.441.336,60 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 7: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nr. Bezeichnung

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr1 Zins_Jahr1 RBW_Jahr1 AfA_Jahr2 Zins_Jahr2 RBW_Jahr2 AfA_Jahr3 Zins_Jahr3 RBW_Jahr3

2021 20222020

329.225,60 € 310.545,75 € 17.733.133,30 € 330.927,63 € 315.805,85 € 17.833.170,75 € 331.991,58 € 318.508,58 € 17.501.040,55 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

270.677,06 € 258.772,60 € 14.269.411,41 € 267.402,33 € 257.649,11 € 14.128.238,46 € 266.093,65 € 257.582,02 € 13.862.054,85 €

58.548,54 € 51.773,15 € 3.463.721,89 € 63.525,30 € 58.156,74 € 3.704.932,29 € 65.897,93 € 60.926,56 € 3.638.985,70 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

329.225,60 € 310.545,75 € 17.733.133,30 € 330.927,63 € 315.805,85 € 17.833.170,75 € 331.991,58 € 318.508,58 € 17.501.040,55 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 7: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nr. Bezeichnung

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr4 Zins_Jahr4 RBW_Jahr4 AfA_Jahr5 Zins_Jahr5 RBW_Jahr5 AfA_Jahr6 Zins_Jahr6 RBW_Jahr6

20252023 2024

329.927,20 € 317.199,26 € 17.171.114,11 € 328.146,73 € 311.143,90 € 16.842.967,94 € 327.146,66 € 310.977,97 € 16.515.822,13 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

264.029,27 € 256.272,70 € 13.598.025,68 € 262.248,80 € 250.217,34 € 13.335.776,96 € 261.248,73 € 250.051,41 € 13.074.528,38 €

65.897,93 € 60.926,56 € 3.573.088,43 € 65.897,93 € 60.926,56 € 3.507.190,98 € 65.897,93 € 60.926,56 € 3.441.293,75 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

329.927,20 € 317.199,26 € 17.171.114,11 € 328.146,73 € 311.143,90 € 16.842.967,94 € 327.146,66 € 310.977,97 € 16.515.822,13 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 7: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nr. Bezeichnung

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr7 Zins_Jahr7 RBW_Jahr7

2026

325.932,56 € 310.823,03 € 16.189.890,08 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

260.034,63 € 249.896,47 € 12.814.493,77 €

65.897,93 € 60.926,56 € 3.375.396,31 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

325.932,56 € 310.823,03 € 16.189.890,08 €
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 8: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Gruppierung1 Kostenstelle Zugang Nutzungsdauer Wert RBW

1 Kanäle Sonderbauwerke SW-Entsorgung Weistropp Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.09.2017 0,00 Jahre 2.000,00 € 2.000,00 €

2 Kapitalzuschuss Pegau laut ZWB Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.09.2017 0,00 Jahre 19.400,00 € 19.400,00 €

3 Kapitalzuschuss Spittewitz laut ZWB Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.09.2017 0,00 Jahre 1.600,00 € 1.600,00 €

4 Summe Beitragserhebung bis 2010 (aus GK Rückgauer) Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.04.2010 0,00 Jahre 10.257.472,00 € 10.257.472,00 €

5 AW OT Bockwen Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2019 0,00 Jahre 7.600,00 € 7.600,00 €

6 Kanalbau Pegenau Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2019 0,00 Jahre 31.000,00 € 31.000,00 €

7 AW Spittewitz Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2019 0,00 Jahre 25.500,00 € 25.500,00 €

8 Beiträge 2000 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2000 0,00 Jahre 21.101,87 € 21.101,87 €

9 Beiträge 2001 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2001 0,00 Jahre 2.550,07 € 2.550,07 €

10 Beiträge 2002 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2002 0,00 Jahre 662.351,32 € 662.351,32 €

11 Beiträge 2003 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2003 0,00 Jahre 441.550,00 € 441.550,00 €

12 Beiträge 2004 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2004 0,00 Jahre 139.524,94 € 139.524,94 €

13 Beiträge 2005 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2005 0,00 Jahre 13.397,03 € 13.397,03 €

14 Beiträge 2006 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2006 0,00 Jahre 16.635,99 € 16.635,99 €

15 Beiträge 2007 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2007 0,00 Jahre 855,55 € 855,55 €

16 Beiträge 2008 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2008 0,00 Jahre 9.508,36 € 9.508,36 €

17 Beiträge 2009 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2009 0,00 Jahre 6.637,62 € 6.637,62 €

18 Beiträge 2009 (Taubenheim) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2009 0,00 Jahre 68.009,63 € 68.009,63 €

19 Beiträge 2010 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2010 0,00 Jahre 7.152,44 € 7.152,44 €

20 Beiträge 2010 (Taubenheim) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2010 0,00 Jahre 158.384,52 € 158.384,52 €

21 Beiträge 2011 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2011 0,00 Jahre 3.646,05 € 3.646,05 €

22 Beiträge 2011 (Taubenheim) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2011 0,00 Jahre 148.563,95 € 148.563,95 €

23 Niederschlagung Beiträge Triebischtal Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.2012 0,00 Jahre -71.883,96 € -71.883,96 €

24 Beiträge 2012 (Triebischtal) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2012 0,00 Jahre 29.058,42 € 29.058,42 €

25 Beiträge 2012 (Taubenheim) Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2012 0,00 Jahre 69.809,11 € 69.809,11 €

26 Beiträge Triebischtal Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2013 0,00 Jahre 91.389,20 € 91.389,20 €

27 Beiträge Triebischtal Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2013 0,00 Jahre 3.356,26 € 3.356,26 €

28 Anschluss Minzig Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2013 0,00 Jahre 1.922,01 € 1.922,01 €

29 Beiträge 2014 Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2014 0,00 Jahre 70.000,00 € 70.000,00 €

30 Beitragsveranlagung Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.2017 0,00 Jahre 54.490,73 € 54.490,73 €

31 Beitragsveranlagung Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.2016 0,00 Jahre 92.912,19 € 92.912,19 €

32 Beitragsveranlagung Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.2018 0,00 Jahre 126.461,26 € 126.461,26 €

33 Beitragsveranlagung Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.2016 0,00 Jahre 22.081,89 € 22.081,89 €

34 Beitragsveranlagung Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.2017 0,00 Jahre 25.608,19 € 25.608,19 €

35 Beitragsveranlagung Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.2016 0,00 Jahre 6.488,75 € 6.488,75 €

36 Kapitalzuschuss  Munzig laut ZWB Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.1980 0,00 Jahre 38.000,00 € 38.000,00 €

37 Kapitalzuschuss  Robschütz laut ZWB Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.1980 0,00 Jahre 59.600,00 € 59.600,00 €

38 Kapitalzuschuss  Garsebach laut ZWB Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.01.1980 0,00 Jahre 16.400,00 € 16.400,00 €

39 AW Munzig Burkhardswalder Str. Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2019 0,00 Jahre 8.500,00 € 8.500,00 €

40 Beitragsveranlagung Klippphausen 2020 Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2020 0,00 Jahre 42.341,76 € 0,00 €

41 Beitragsveranlagung Triebischtal 2020 Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2020 0,00 Jahre 72.215,10 €

42 Beitragsveranlagung Klippphausen 2021 Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2021 0,00 Jahre 25.946,60 €

Restbuchwert zum 

31.12.2019
Auflösungsdauer PassivierungswertKostenstelleNr. Bezeichnung Passivierungsdatum

KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH Seite 1 von 8



Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 8: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

1 Kanäle Sonderbauwerke SW-Entsorgung Weistropp

2 Kapitalzuschuss Pegau laut ZWB

3 Kapitalzuschuss Spittewitz laut ZWB

4 Summe Beitragserhebung bis 2010 (aus GK Rückgauer)

5 AW OT Bockwen

6 Kanalbau Pegenau

7 AW Spittewitz

8 Beiträge 2000 (Triebischtal)

9 Beiträge 2001 (Triebischtal)

10 Beiträge 2002 (Triebischtal)

11 Beiträge 2003 (Triebischtal)

12 Beiträge 2004 (Triebischtal)

13 Beiträge 2005 (Triebischtal)

14 Beiträge 2006 (Triebischtal)

15 Beiträge 2007 (Triebischtal)

16 Beiträge 2008 (Triebischtal)

17 Beiträge 2009 (Triebischtal)

18 Beiträge 2009 (Taubenheim)

19 Beiträge 2010 (Triebischtal)

20 Beiträge 2010 (Taubenheim) 

21 Beiträge 2011 (Triebischtal)

22 Beiträge 2011 (Taubenheim) 

23 Niederschlagung Beiträge Triebischtal

24 Beiträge 2012 (Triebischtal)

25 Beiträge 2012 (Taubenheim) 

26 Beiträge Triebischtal

27 Beiträge Triebischtal

28 Anschluss Minzig

29 Beiträge 2014

30 Beitragsveranlagung

31 Beitragsveranlagung

32 Beitragsveranlagung

33 Beitragsveranlagung

34 Beitragsveranlagung

35 Beitragsveranlagung

36 Kapitalzuschuss  Munzig laut ZWB

37 Kapitalzuschuss  Robschütz laut ZWB

38 Kapitalzuschuss  Garsebach laut ZWB

39 AW Munzig Burkhardswalder Str.

40 Beitragsveranlagung Klippphausen 2020

41 Beitragsveranlagung Triebischtal 2020

42 Beitragsveranlagung Klippphausen 2021

Nr. Bezeichnung

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr1 Zins_Jahr1 RBW_Jahr1 AfA_Jahr2 Zins_Jahr2 RBW_Jahr2 AfA_Jahr3 Zins_Jahr3 RBW_Jahr3

0,00 € 40,00 € 2.000,00 € 0,00 € 40,00 € 2.000,00 € 0,00 € 40,00 € 2.000,00 €

0,00 € 388,00 € 19.400,00 € 0,00 € 388,00 € 19.400,00 € 0,00 € 388,00 € 19.400,00 €

0,00 € 32,00 € 1.600,00 € 0,00 € 32,00 € 1.600,00 € 0,00 € 32,00 € 1.600,00 €

0,00 € 205.149,44 € 10.257.472,00 € 0,00 € 205.149,44 € 10.257.472,00 € 0,00 € 205.149,44 € 10.257.472,00 €

0,00 € 152,00 € 7.600,00 € 0,00 € 152,00 € 7.600,00 € 0,00 € 152,00 € 7.600,00 €

0,00 € 620,00 € 31.000,00 € 0,00 € 620,00 € 31.000,00 € 0,00 € 620,00 € 31.000,00 €

0,00 € 510,00 € 25.500,00 € 0,00 € 510,00 € 25.500,00 € 0,00 € 510,00 € 25.500,00 €

0,00 € 422,04 € 21.101,87 € 0,00 € 422,04 € 21.101,87 € 0,00 € 422,04 € 21.101,87 €

0,00 € 51,00 € 2.550,07 € 0,00 € 51,00 € 2.550,07 € 0,00 € 51,00 € 2.550,07 €

0,00 € 13.247,03 € 662.351,32 € 0,00 € 13.247,03 € 662.351,32 € 0,00 € 13.247,03 € 662.351,32 €

0,00 € 8.831,00 € 441.550,00 € 0,00 € 8.831,00 € 441.550,00 € 0,00 € 8.831,00 € 441.550,00 €

0,00 € 2.790,50 € 139.524,94 € 0,00 € 2.790,50 € 139.524,94 € 0,00 € 2.790,50 € 139.524,94 €

0,00 € 267,94 € 13.397,03 € 0,00 € 267,94 € 13.397,03 € 0,00 € 267,94 € 13.397,03 €

0,00 € 332,72 € 16.635,99 € 0,00 € 332,72 € 16.635,99 € 0,00 € 332,72 € 16.635,99 €

0,00 € 17,11 € 855,55 € 0,00 € 17,11 € 855,55 € 0,00 € 17,11 € 855,55 €

0,00 € 190,17 € 9.508,36 € 0,00 € 190,17 € 9.508,36 € 0,00 € 190,17 € 9.508,36 €

0,00 € 132,75 € 6.637,62 € 0,00 € 132,75 € 6.637,62 € 0,00 € 132,75 € 6.637,62 €

0,00 € 1.360,19 € 68.009,63 € 0,00 € 1.360,19 € 68.009,63 € 0,00 € 1.360,19 € 68.009,63 €

0,00 € 143,05 € 7.152,44 € 0,00 € 143,05 € 7.152,44 € 0,00 € 143,05 € 7.152,44 €

0,00 € 3.167,69 € 158.384,52 € 0,00 € 3.167,69 € 158.384,52 € 0,00 € 3.167,69 € 158.384,52 €

0,00 € 72,92 € 3.646,05 € 0,00 € 72,92 € 3.646,05 € 0,00 € 72,92 € 3.646,05 €

0,00 € 2.971,28 € 148.563,95 € 0,00 € 2.971,28 € 148.563,95 € 0,00 € 2.971,28 € 148.563,95 €

0,00 € -1.437,68 € -71.883,96 € 0,00 € -1.437,68 € -71.883,96 € 0,00 € -1.437,68 € -71.883,96 €

0,00 € 581,17 € 29.058,42 € 0,00 € 581,17 € 29.058,42 € 0,00 € 581,17 € 29.058,42 €

0,00 € 1.396,18 € 69.809,11 € 0,00 € 1.396,18 € 69.809,11 € 0,00 € 1.396,18 € 69.809,11 €

0,00 € 1.827,78 € 91.389,20 € 0,00 € 1.827,78 € 91.389,20 € 0,00 € 1.827,78 € 91.389,20 €

0,00 € 67,13 € 3.356,26 € 0,00 € 67,13 € 3.356,26 € 0,00 € 67,13 € 3.356,26 €

0,00 € 38,44 € 1.922,01 € 0,00 € 38,44 € 1.922,01 € 0,00 € 38,44 € 1.922,01 €

0,00 € 1.400,00 € 70.000,00 € 0,00 € 1.400,00 € 70.000,00 € 0,00 € 1.400,00 € 70.000,00 €

0,00 € 1.089,81 € 54.490,73 € 0,00 € 1.089,81 € 54.490,73 € 0,00 € 1.089,81 € 54.490,73 €

0,00 € 1.858,24 € 92.912,19 € 0,00 € 1.858,24 € 92.912,19 € 0,00 € 1.858,24 € 92.912,19 €

0,00 € 2.529,23 € 126.461,26 € 0,00 € 2.529,23 € 126.461,26 € 0,00 € 2.529,23 € 126.461,26 €

0,00 € 441,64 € 22.081,89 € 0,00 € 441,64 € 22.081,89 € 0,00 € 441,64 € 22.081,89 €

0,00 € 512,16 € 25.608,19 € 0,00 € 512,16 € 25.608,19 € 0,00 € 512,16 € 25.608,19 €

0,00 € 129,78 € 6.488,75 € 0,00 € 129,78 € 6.488,75 € 0,00 € 129,78 € 6.488,75 €

0,00 € 760,00 € 38.000,00 € 0,00 € 760,00 € 38.000,00 € 0,00 € 760,00 € 38.000,00 €

0,00 € 1.192,00 € 59.600,00 € 0,00 € 1.192,00 € 59.600,00 € 0,00 € 1.192,00 € 59.600,00 €

0,00 € 328,00 € 16.400,00 € 0,00 € 328,00 € 16.400,00 € 0,00 € 328,00 € 16.400,00 €

0,00 € 170,00 € 8.500,00 € 0,00 € 170,00 € 8.500,00 € 0,00 € 170,00 € 8.500,00 €

423,42 € 42.341,76 € 0,00 € 846,84 € 42.341,76 € 0,00 € 846,84 € 42.341,76 €

722,15 € 72.215,10 € 0,00 € 1.444,30 € 72.215,10 € 0,00 € 1.444,30 € 72.215,10 €

0,00 € 0,00 € 259,47 € 25.946,60 € 0,00 € 518,93 € 25.946,60 €

2020 2021 2022
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 8: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

1 Kanäle Sonderbauwerke SW-Entsorgung Weistropp

2 Kapitalzuschuss Pegau laut ZWB

3 Kapitalzuschuss Spittewitz laut ZWB

4 Summe Beitragserhebung bis 2010 (aus GK Rückgauer)

5 AW OT Bockwen

6 Kanalbau Pegenau

7 AW Spittewitz

8 Beiträge 2000 (Triebischtal)

9 Beiträge 2001 (Triebischtal)

10 Beiträge 2002 (Triebischtal)

11 Beiträge 2003 (Triebischtal)

12 Beiträge 2004 (Triebischtal)

13 Beiträge 2005 (Triebischtal)

14 Beiträge 2006 (Triebischtal)

15 Beiträge 2007 (Triebischtal)

16 Beiträge 2008 (Triebischtal)

17 Beiträge 2009 (Triebischtal)

18 Beiträge 2009 (Taubenheim)

19 Beiträge 2010 (Triebischtal)

20 Beiträge 2010 (Taubenheim) 

21 Beiträge 2011 (Triebischtal)

22 Beiträge 2011 (Taubenheim) 

23 Niederschlagung Beiträge Triebischtal

24 Beiträge 2012 (Triebischtal)

25 Beiträge 2012 (Taubenheim) 

26 Beiträge Triebischtal

27 Beiträge Triebischtal

28 Anschluss Minzig

29 Beiträge 2014

30 Beitragsveranlagung

31 Beitragsveranlagung

32 Beitragsveranlagung

33 Beitragsveranlagung

34 Beitragsveranlagung

35 Beitragsveranlagung

36 Kapitalzuschuss  Munzig laut ZWB

37 Kapitalzuschuss  Robschütz laut ZWB

38 Kapitalzuschuss  Garsebach laut ZWB

39 AW Munzig Burkhardswalder Str.

40 Beitragsveranlagung Klippphausen 2020

41 Beitragsveranlagung Triebischtal 2020

42 Beitragsveranlagung Klippphausen 2021

Nr. Bezeichnung

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr4 Zins_Jahr4 RBW_Jahr4 AfA_Jahr5 Zins_Jahr5 RBW_Jahr5 AfA_Jahr6 Zins_Jahr6 RBW_Jahr6

0,00 € 40,00 € 2.000,00 € 0,00 € 40,00 € 2.000,00 € 0,00 € 40,00 € 2.000,00 €

0,00 € 388,00 € 19.400,00 € 0,00 € 388,00 € 19.400,00 € 0,00 € 388,00 € 19.400,00 €

0,00 € 32,00 € 1.600,00 € 0,00 € 32,00 € 1.600,00 € 0,00 € 32,00 € 1.600,00 €

0,00 € 205.149,44 € 10.257.472,00 € 0,00 € 205.149,44 € 10.257.472,00 € 0,00 € 205.149,44 € 10.257.472,00 €

0,00 € 152,00 € 7.600,00 € 0,00 € 152,00 € 7.600,00 € 0,00 € 152,00 € 7.600,00 €

0,00 € 620,00 € 31.000,00 € 0,00 € 620,00 € 31.000,00 € 0,00 € 620,00 € 31.000,00 €

0,00 € 510,00 € 25.500,00 € 0,00 € 510,00 € 25.500,00 € 0,00 € 510,00 € 25.500,00 €

0,00 € 422,04 € 21.101,87 € 0,00 € 422,04 € 21.101,87 € 0,00 € 422,04 € 21.101,87 €

0,00 € 51,00 € 2.550,07 € 0,00 € 51,00 € 2.550,07 € 0,00 € 51,00 € 2.550,07 €

0,00 € 13.247,03 € 662.351,32 € 0,00 € 13.247,03 € 662.351,32 € 0,00 € 13.247,03 € 662.351,32 €

0,00 € 8.831,00 € 441.550,00 € 0,00 € 8.831,00 € 441.550,00 € 0,00 € 8.831,00 € 441.550,00 €

0,00 € 2.790,50 € 139.524,94 € 0,00 € 2.790,50 € 139.524,94 € 0,00 € 2.790,50 € 139.524,94 €

0,00 € 267,94 € 13.397,03 € 0,00 € 267,94 € 13.397,03 € 0,00 € 267,94 € 13.397,03 €

0,00 € 332,72 € 16.635,99 € 0,00 € 332,72 € 16.635,99 € 0,00 € 332,72 € 16.635,99 €

0,00 € 17,11 € 855,55 € 0,00 € 17,11 € 855,55 € 0,00 € 17,11 € 855,55 €

0,00 € 190,17 € 9.508,36 € 0,00 € 190,17 € 9.508,36 € 0,00 € 190,17 € 9.508,36 €

0,00 € 132,75 € 6.637,62 € 0,00 € 132,75 € 6.637,62 € 0,00 € 132,75 € 6.637,62 €

0,00 € 1.360,19 € 68.009,63 € 0,00 € 1.360,19 € 68.009,63 € 0,00 € 1.360,19 € 68.009,63 €

0,00 € 143,05 € 7.152,44 € 0,00 € 143,05 € 7.152,44 € 0,00 € 143,05 € 7.152,44 €

0,00 € 3.167,69 € 158.384,52 € 0,00 € 3.167,69 € 158.384,52 € 0,00 € 3.167,69 € 158.384,52 €

0,00 € 72,92 € 3.646,05 € 0,00 € 72,92 € 3.646,05 € 0,00 € 72,92 € 3.646,05 €

0,00 € 2.971,28 € 148.563,95 € 0,00 € 2.971,28 € 148.563,95 € 0,00 € 2.971,28 € 148.563,95 €

0,00 € -1.437,68 € -71.883,96 € 0,00 € -1.437,68 € -71.883,96 € 0,00 € -1.437,68 € -71.883,96 €

0,00 € 581,17 € 29.058,42 € 0,00 € 581,17 € 29.058,42 € 0,00 € 581,17 € 29.058,42 €

0,00 € 1.396,18 € 69.809,11 € 0,00 € 1.396,18 € 69.809,11 € 0,00 € 1.396,18 € 69.809,11 €

0,00 € 1.827,78 € 91.389,20 € 0,00 € 1.827,78 € 91.389,20 € 0,00 € 1.827,78 € 91.389,20 €

0,00 € 67,13 € 3.356,26 € 0,00 € 67,13 € 3.356,26 € 0,00 € 67,13 € 3.356,26 €

0,00 € 38,44 € 1.922,01 € 0,00 € 38,44 € 1.922,01 € 0,00 € 38,44 € 1.922,01 €

0,00 € 1.400,00 € 70.000,00 € 0,00 € 1.400,00 € 70.000,00 € 0,00 € 1.400,00 € 70.000,00 €

0,00 € 1.089,81 € 54.490,73 € 0,00 € 1.089,81 € 54.490,73 € 0,00 € 1.089,81 € 54.490,73 €

0,00 € 1.858,24 € 92.912,19 € 0,00 € 1.858,24 € 92.912,19 € 0,00 € 1.858,24 € 92.912,19 €

0,00 € 2.529,23 € 126.461,26 € 0,00 € 2.529,23 € 126.461,26 € 0,00 € 2.529,23 € 126.461,26 €

0,00 € 441,64 € 22.081,89 € 0,00 € 441,64 € 22.081,89 € 0,00 € 441,64 € 22.081,89 €

0,00 € 512,16 € 25.608,19 € 0,00 € 512,16 € 25.608,19 € 0,00 € 512,16 € 25.608,19 €

0,00 € 129,78 € 6.488,75 € 0,00 € 129,78 € 6.488,75 € 0,00 € 129,78 € 6.488,75 €

0,00 € 760,00 € 38.000,00 € 0,00 € 760,00 € 38.000,00 € 0,00 € 760,00 € 38.000,00 €

0,00 € 1.192,00 € 59.600,00 € 0,00 € 1.192,00 € 59.600,00 € 0,00 € 1.192,00 € 59.600,00 €

0,00 € 328,00 € 16.400,00 € 0,00 € 328,00 € 16.400,00 € 0,00 € 328,00 € 16.400,00 €

0,00 € 170,00 € 8.500,00 € 0,00 € 170,00 € 8.500,00 € 0,00 € 170,00 € 8.500,00 €

0,00 € 846,84 € 42.341,76 € 0,00 € 846,84 € 42.341,76 € 0,00 € 846,84 € 42.341,76 €

0,00 € 1.444,30 € 72.215,10 € 0,00 € 1.444,30 € 72.215,10 € 0,00 € 1.444,30 € 72.215,10 €

0,00 € 518,93 € 25.946,60 € 0,00 € 518,93 € 25.946,60 € 0,00 € 518,93 € 25.946,60 €

2023 2024 2025
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 8: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

1 Kanäle Sonderbauwerke SW-Entsorgung Weistropp

2 Kapitalzuschuss Pegau laut ZWB

3 Kapitalzuschuss Spittewitz laut ZWB

4 Summe Beitragserhebung bis 2010 (aus GK Rückgauer)

5 AW OT Bockwen

6 Kanalbau Pegenau

7 AW Spittewitz

8 Beiträge 2000 (Triebischtal)

9 Beiträge 2001 (Triebischtal)

10 Beiträge 2002 (Triebischtal)

11 Beiträge 2003 (Triebischtal)

12 Beiträge 2004 (Triebischtal)

13 Beiträge 2005 (Triebischtal)

14 Beiträge 2006 (Triebischtal)

15 Beiträge 2007 (Triebischtal)

16 Beiträge 2008 (Triebischtal)

17 Beiträge 2009 (Triebischtal)

18 Beiträge 2009 (Taubenheim)

19 Beiträge 2010 (Triebischtal)

20 Beiträge 2010 (Taubenheim) 

21 Beiträge 2011 (Triebischtal)

22 Beiträge 2011 (Taubenheim) 

23 Niederschlagung Beiträge Triebischtal

24 Beiträge 2012 (Triebischtal)

25 Beiträge 2012 (Taubenheim) 

26 Beiträge Triebischtal

27 Beiträge Triebischtal

28 Anschluss Minzig

29 Beiträge 2014

30 Beitragsveranlagung

31 Beitragsveranlagung

32 Beitragsveranlagung

33 Beitragsveranlagung

34 Beitragsveranlagung

35 Beitragsveranlagung

36 Kapitalzuschuss  Munzig laut ZWB

37 Kapitalzuschuss  Robschütz laut ZWB

38 Kapitalzuschuss  Garsebach laut ZWB

39 AW Munzig Burkhardswalder Str.

40 Beitragsveranlagung Klippphausen 2020

41 Beitragsveranlagung Triebischtal 2020

42 Beitragsveranlagung Klippphausen 2021

Nr. Bezeichnung

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr7 Zins_Jahr7 RBW_Jahr7

0,00 € 40,00 € 2.000,00 €

0,00 € 388,00 € 19.400,00 €

0,00 € 32,00 € 1.600,00 €

0,00 € 205.149,44 € 10.257.472,00 €

0,00 € 152,00 € 7.600,00 €

0,00 € 620,00 € 31.000,00 €

0,00 € 510,00 € 25.500,00 €

0,00 € 422,04 € 21.101,87 €

0,00 € 51,00 € 2.550,07 €

0,00 € 13.247,03 € 662.351,32 €

0,00 € 8.831,00 € 441.550,00 €

0,00 € 2.790,50 € 139.524,94 €

0,00 € 267,94 € 13.397,03 €

0,00 € 332,72 € 16.635,99 €

0,00 € 17,11 € 855,55 €

0,00 € 190,17 € 9.508,36 €

0,00 € 132,75 € 6.637,62 €

0,00 € 1.360,19 € 68.009,63 €

0,00 € 143,05 € 7.152,44 €

0,00 € 3.167,69 € 158.384,52 €

0,00 € 72,92 € 3.646,05 €

0,00 € 2.971,28 € 148.563,95 €

0,00 € -1.437,68 € -71.883,96 €

0,00 € 581,17 € 29.058,42 €

0,00 € 1.396,18 € 69.809,11 €

0,00 € 1.827,78 € 91.389,20 €

0,00 € 67,13 € 3.356,26 €

0,00 € 38,44 € 1.922,01 €

0,00 € 1.400,00 € 70.000,00 €

0,00 € 1.089,81 € 54.490,73 €

0,00 € 1.858,24 € 92.912,19 €

0,00 € 2.529,23 € 126.461,26 €

0,00 € 441,64 € 22.081,89 €

0,00 € 512,16 € 25.608,19 €

0,00 € 129,78 € 6.488,75 €

0,00 € 760,00 € 38.000,00 €

0,00 € 1.192,00 € 59.600,00 €

0,00 € 328,00 € 16.400,00 €

0,00 € 170,00 € 8.500,00 €

0,00 € 846,84 € 42.341,76 €

0,00 € 1.444,30 € 72.215,10 €

0,00 € 518,93 € 25.946,60 €

2026
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 8: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2 Gruppierung1 Kostenstelle Zugang Nutzungsdauer Wert RBW

Restbuchwert zum 

31.12.2019
Auflösungsdauer PassivierungswertKostenstelleNr. Bezeichnung Passivierungsdatum

43 Beitragsveranlagung Triebischtal 2021 Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2021 0,00 Jahre 31.260,68 €

44 Beitragsveranlagung Klippphausen 2022 Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2022 0,00 Jahre 30.080,92 €

45 Beitragsveranlagung Triebischtal 2022 Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2022 0,00 Jahre 57.165,14 €

46 Beitragsveranlagung Klippphausen 2023 Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2023 0,00 Jahre 29.401,99 €

47 Beitragsveranlagung Triebischtal 2023 Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2023 0,00 Jahre 3.483.959,68 €

48 Beitragsveranlagung Triebischtal 2024 Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.03.2024 0,00 Jahre 2.268.000,00 €

49 Beitragsveranlagung Klipphausen 2024 Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2024 0,00 Jahre 35.000,00 €

50 Beitragsveranlagung Triebischtal 2024 Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2024 0,00 Jahre 55.000,00 €

51 Beitragsveranlagung Klipphausen 2025 Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2025 0,00 Jahre 35.000,00 €

52 Beitragsveranlagung Triebischtal 2025 Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2025 0,00 Jahre 55.000,00 €

53 Beitragsveranlagung Klipphausen 2026 Schmutzwasser Klipphausen Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2026 0,00 Jahre 35.000,00 €

54 Beitragsveranlagung Triebischtal 2026 Schmutzwasser Triebischtal Zentrale Abwasserbeseitigung 01.07.2026 0,00 Jahre 55.000,00 €

18.999.007,26 € 12.688.635,39 €

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten SW Triebischtal 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten Niederschlagswasser 0,00 € 0,00 €

Schmutzwasseranlagen 0,00 € 0,00 €

Niederschlagswasseranlagen 0,00 € 0,00 €

Zentrale Abwasserbeseitigung 18.999.007,26 € 12.688.635,39 €

Nicht gebührenfähige Leistungen 0,00 € 0,00 €

18.999.007,26 € 12.688.635,39 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 8: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nr. Bezeichnung

43 Beitragsveranlagung Triebischtal 2021

44 Beitragsveranlagung Klippphausen 2022

45 Beitragsveranlagung Triebischtal 2022

46 Beitragsveranlagung Klippphausen 2023

47 Beitragsveranlagung Triebischtal 2023

48 Beitragsveranlagung Triebischtal 2024

49 Beitragsveranlagung Klipphausen 2024

50 Beitragsveranlagung Triebischtal 2024

51 Beitragsveranlagung Klipphausen 2025

52 Beitragsveranlagung Triebischtal 2025

53 Beitragsveranlagung Klipphausen 2026

54 Beitragsveranlagung Triebischtal 2026

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr1 Zins_Jahr1 RBW_Jahr1 AfA_Jahr2 Zins_Jahr2 RBW_Jahr2 AfA_Jahr3 Zins_Jahr3 RBW_Jahr3

2020 2021 2022

0,00 € 0,00 € 312,61 € 31.260,68 € 0,00 € 625,21 € 31.260,68 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,81 € 30.080,92 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 571,65 € 57.165,14 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 254.918,28 € 12.803.192,25 € 0,00 € 256.635,93 € 12.860.399,53 € 0,00 € 258.080,45 € 12.947.645,59 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 254.918,28 € 12.803.192,25 € 0,00 € 256.635,93 € 12.860.399,53 € 0,00 € 258.080,45 € 12.947.645,59 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 254.918,28 € 12.803.192,25 € 0,00 € 256.635,93 € 12.860.399,53 € 0,00 € 258.080,45 € 12.947.645,59 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 8: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nr. Bezeichnung

43 Beitragsveranlagung Triebischtal 2021

44 Beitragsveranlagung Klippphausen 2022

45 Beitragsveranlagung Triebischtal 2022

46 Beitragsveranlagung Klippphausen 2023

47 Beitragsveranlagung Triebischtal 2023

48 Beitragsveranlagung Triebischtal 2024

49 Beitragsveranlagung Klipphausen 2024

50 Beitragsveranlagung Triebischtal 2024

51 Beitragsveranlagung Klipphausen 2025

52 Beitragsveranlagung Triebischtal 2025

53 Beitragsveranlagung Klipphausen 2026

54 Beitragsveranlagung Triebischtal 2026

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr4 Zins_Jahr4 RBW_Jahr4 AfA_Jahr5 Zins_Jahr5 RBW_Jahr5 AfA_Jahr6 Zins_Jahr6 RBW_Jahr6

2023 2024 2025

0,00 € 625,21 € 31.260,68 € 0,00 € 625,21 € 31.260,68 € 0,00 € 625,21 € 31.260,68 €

0,00 € 601,62 € 30.080,92 € 0,00 € 601,62 € 30.080,92 € 0,00 € 601,62 € 30.080,92 €

0,00 € 1.143,30 € 57.165,14 € 0,00 € 1.143,30 € 57.165,14 € 0,00 € 1.143,30 € 57.165,14 €

0,00 € 294,02 € 29.401,99 € 0,00 € 588,04 € 29.401,99 € 0,00 € 588,04 € 29.401,99 €

0,00 € 34.839,60 € 3.483.959,68 € 0,00 € 69.679,19 € 3.483.959,68 € 0,00 € 69.679,19 € 3.483.959,68 €

0,00 € 0,00 € 37.800,00 € 2.268.000,00 € 0,00 € 45.360,00 € 2.268.000,00 €

0,00 € 0,00 € 350,00 € 35.000,00 € 0,00 € 700,00 € 35.000,00 €

0,00 € 0,00 € 550,00 € 55.000,00 € 0,00 € 1.100,00 € 55.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 35.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 550,00 € 55.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 294.086,53 € 16.461.007,26 € 0,00 € 367.920,14 € 18.819.007,26 € 0,00 € 377.280,14 € 18.909.007,26 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 294.086,53 € 16.461.007,26 € 0,00 € 367.920,14 € 18.819.007,26 € 0,00 € 377.280,14 € 18.909.007,26 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 294.086,53 € 16.461.007,26 € 0,00 € 367.920,14 € 18.819.007,26 € 0,00 € 377.280,14 € 18.909.007,26 €
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Gemeinde Klipphausen

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 8: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

Nr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nr. Bezeichnung

43 Beitragsveranlagung Triebischtal 2021

44 Beitragsveranlagung Klippphausen 2022

45 Beitragsveranlagung Triebischtal 2022

46 Beitragsveranlagung Klippphausen 2023

47 Beitragsveranlagung Triebischtal 2023

48 Beitragsveranlagung Triebischtal 2024

49 Beitragsveranlagung Klipphausen 2024

50 Beitragsveranlagung Triebischtal 2024

51 Beitragsveranlagung Klipphausen 2025

52 Beitragsveranlagung Triebischtal 2025

53 Beitragsveranlagung Klipphausen 2026

54 Beitragsveranlagung Triebischtal 2026

Zusammenfassung nach Kostenstellen

Betriebskosten SW Klipphausen

Betriebskosten SW Triebischtal

Betriebskosten Niederschlagswasser

Schmutzwasseranlagen

Niederschlagswasseranlagen

Zentrale Abwasserbeseitigung

Nicht gebührenfähige Leistungen

Dresden, 13. Dezember 2023 Dresden, 13. Dezember 2023

Auflösung Verzinsung (2,00%) Restbuchwert

AfA_Jahr7 Zins_Jahr7 RBW_Jahr7

2026

0,00 € 625,21 € 31.260,68 €

0,00 € 601,62 € 30.080,92 €

0,00 € 1.143,30 € 57.165,14 €

0,00 € 588,04 € 29.401,99 €

0,00 € 69.679,19 € 3.483.959,68 €

0,00 € 45.360,00 € 2.268.000,00 €

0,00 € 700,00 € 35.000,00 €

0,00 € 1.100,00 € 55.000,00 €

0,00 € 700,00 € 35.000,00 €

0,00 € 1.100,00 € 55.000,00 €

0,00 € 350,00 € 35.000,00 €

0,00 € 550,00 € 55.000,00 €

0,00 € 379.080,14 € 18.999.007,26 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 379.080,14 € 18.999.007,26 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 379.080,14 € 18.999.007,26 €
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 9: Kostenverteilungsschlüssel 2020 - 2023

Zusammenfassung der Kostenverteilungschlüssel

Betriebskosten SW Klipphausen Pauschale Kostenumlage 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Betriebskosten SW Triebischtal Pauschale Kostenumlage 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Betriebskosten Niederschlagswasser Pauschale Kostenumlage 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Schmutzwasseranlagen Pauschale Kostenumlage 0,00% 100,00% 0,00%

Niederschlagswasseranlagen Pauschale Kostenumlage 50,00% 50,00%

Nicht gebührenfähige 

Leistungen

Zentrale 

Abwasserbeseitigung
Umlage von Kostenstelle Verteilungsschlüssel

Betriebskosten 

SW Klipphausen

Betriebskosten 

SW Triebischtal

Betriebskosten 

Niederschlagswasser
Schmutzwasseranlagen Niederschlagswasseranlagen

KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH Seite 1 von 1



Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 10: Nachkalkulation für den Bemessungszeitraum 2020 - 2023

Nachkalkulation

für den Zeitraum 2020 bis 2023

Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung (vgl. Anlage 2)

Umsatzerlöse 5.884.464,99 € 3.015.612,91 € 2.868.852,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige betriebliche Erträge 2.504,23 € 2.129,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 374,62 €

Materialaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Personalaufwendungen -436.908,33 € -352.273,88 € -84.634,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.207.635,47 € -1.490.438,99 € -709.055,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -8.140,56 €

Sonstige Steuern -30.622,88 € -10.764,07 € -19.858,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kosten Unterhaltung Anlagen -1.241.187,73 € -464.885,52 € -662.440,33 € -113.861,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.970.614,81 € 699.380,06 € 1.392.862,57 € -113.861,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.765,94 €

Kalkulatorische Abschreibungen (vgl. Anlage 3)

Kalk. Abschreibung Anlagevermögen -3.041.351,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.153.460,80 € -887.890,59 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse 1.322.072,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.068.202,31 € 253.869,70 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-1.719.279,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.085.258,49 € -634.020,89 € 0,00 € 0,00 €

Kalkulatorische Verzinsung (vgl. Anlage 4)

Kalk. Verzinsung Anlagevermögen -2.962.140,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.087.507,17 € -874.633,39 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse 1.262.059,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.030.276,43 € 231.783,01 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse 1.063.721,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.063.721,19 € 0,00 €

-636.359,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.057.230,74 € -642.850,38 € 1.063.721,19 € 0,00 €

Ausgleich von Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren (vgl. Anlage 5)

Deckungsausgleich aus Vorjahren -84.220,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -84.220,33 € 0,00 €

-84.220,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -84.220,33 € 0,00 €

AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE GESAMT -469.244,83 € 699.380,06 € 1.392.862,57 € -113.861,88 € -2.142.489,23 € -1.276.871,27 € 979.500,86 € -7.765,94 €

Betriebskosten 

SW Triebischtal

Nicht gebührenfähige 

Leistungen
Gesamt

Betriebskosten 

SW Klipphausen

Betriebskosten 

Niederschlagswasser

Zentrale 

Abwasserbeseitigung
Schmutzwasseranlagen Niederschlagswasseranlagen
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 10: Nachkalkulation für den Bemessungszeitraum 2020 - 2023

Nachkalkulation

für den Zeitraum 2020 bis 2023

Betriebskosten 

SW Triebischtal

Nicht gebührenfähige 

Leistungen
Gesamt

Betriebskosten 

SW Klipphausen

Betriebskosten 

Niederschlagswasser

Zentrale 

Abwasserbeseitigung
Schmutzwasseranlagen Niederschlagswasseranlagen

Übertrag -469.244,83 € 699.380,06 € 1.392.862,57 € -113.861,88 € -2.142.489,23 € -1.276.871,27 € 979.500,86 € -7.765,94 €

Betriebskosten SW Klipphausen 699.380,06 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung -699.380,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 699.380,06 € 0,00 €

Zwischensumme -469.244,83 € 1.392.862,57 € -113.861,88 € -2.142.489,23 € -1.276.871,27 € 1.678.880,92 € -7.765,94 €

Betriebskosten SW Triebischtal 1.392.862,57 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung -1.392.862,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.392.862,57 € 0,00 €

Zwischensumme -469.244,83 € -113.861,88 € -2.142.489,23 € -1.276.871,27 € 3.071.743,49 € -7.765,94 €

Betriebskosten Niederschlagswasser -113.861,88 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 113.861,88 € 0,00 € 0,00 € -56.930,94 € -56.930,94 €

Zwischensumme -469.244,83 € -2.142.489,23 € -1.276.871,27 € 3.014.812,55 € -64.696,88 €

Schmutzwasseranlagen -2.142.489,23 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 100,00% 0,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 2.142.489,23 € 0,00 € -2.142.489,23 € 0,00 €

Zwischensumme -469.244,83 € -1.276.871,27 € 872.323,32 € -64.696,88 €

Niederschlagswasseranlagen -1.276.871,27 €

Kostenverteilungsschlüssel 50,00% 50,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 1.276.871,27 € -638.435,63 € -638.435,63 €

Zwischensumme -469.244,83 € 233.887,68 € -703.132,51 €

ERGEBNIS DER KOSTENVERTEILUNG -469.244,83 € 233.887,68 € -703.132,51 €

ABGABENRECHTLICHES DECKUNGSERGEBNIS

233.887,68 € Überdeckung
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 11: Vortrag von Kostenüber- bzw. -unterdeckungen

2024 2025 2026 FALSCH FALSCH Gesamt

Zentrale Abwasserbeseitigung 233.887,68 € 233.887,68 € 0,00 € 233.887,68 € Ausgleichsbetrag 81.101,65 € 81.101,65 € 81.101,65 € 0,00 € 0,00 € 243.304,95 €

Zentrale Abwasserbeseitigung Anfangsbestand 233.887,68 € 155.925,12 € 77.962,56 € 0,00 € 0,00 €

Zentrale Abwasserbeseitigung Endbestand 155.925,12 € 77.962,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zentrale Abwasserbeseitigung Auflösung über 3,00 Jahre 77.962,56 € 77.962,56 € 77.962,56 € 0,00 € 0,00 € 233.887,68 €

Zentrale Abwasserbeseitigung Verzinsung * 2,00% 3.139,09 € 3.139,09 € 3.139,09 € 0,00 € 0,00 € 9.417,27 €

Gesamt 233.887,68 € 233.887,68 € 0,00 € 233.887,68 € 243.304,95 €

* Die Verzinsung erfolgt nach der Durchschnittswertmethode mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2,00% p.a.

auszugleichende 

Kostendeckung  
Teilleistung

realisierte 

Kostendeckung

Verzicht auf 

Deckungsausgleich

ausgleichsfähige 

Kostendeckung

Ausgleich der Kostenüberdeckungen bzw. Kostenunterdeckungen
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 12: Kostenverteilungsschlüssel 2024 - 2026

Zusammenfassung der Kostenverteilungschlüssel

Betriebskosten SW Klipphausen Pauschale Kostenumlage 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Betriebskosten SW Triebischtal Pauschale Kostenumlage 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Betriebskosten Niederschlagswasser Pauschale Kostenumlage 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Schmutzwasseranlagen Pauschale Kostenumlage 0,00% 100,00% 0,00%

Niederschlagswasseranlagen Pauschale Kostenumlage 50,00% 50,00%

Nicht gebührenfähige 

Leistungen

Zentrale 

Abwasserbeseitigung
Umlage von Kostenstelle Verteilungsschlüssel

Betriebskosten 

SW Klipphausen

Betriebskosten 

SW Triebischtal

Betriebskosten 

Niederschlagswasser
Schmutzwasseranlagen Niederschlagswasseranlagen
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 13: Gebührenbemessung 2024 - 2026

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamt

Zentrale Abwasserbeseitigung Mengengebühr Eingeleitete Abwassermenge 335.909 m³ 332.806 m³ 347.860 m³ 342.038 m³ 342.000 m³ 345.000 m³ 350.000 m³ 1.037.000 m³

Klipphausen 249.771 m³ 243.012 m³ 260.557 m³ 260.151 m³

Triebischtal 86.138 m³ 89.794 m³ 87.303 m³ 81.887 m³

Grundgebühr Anzahl der Wohneinheiten 5.641,00 5.641,00 5.711,00 5.761,00 17.113,00

Klipphausen 1,00 3.635 3.635 3.685 3.735

Triebischtal 1,00 2.006 2.006 2.026 2.026

Letzte Zeile

Wichtung

Teilleistung
Zeitraum der VorauskalkulationEntwicklung der Vorjahre

BemessungsmaßstabGebührenart
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 14: Berechnung der maximal zulässigen Grundgebühren

Vorauskalkulation

für den Zeitraum 2024 bis 2026

Leistungsunabhängiger (fixer) Anteil der Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung (vgl. Anlage 2)

Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige betriebliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Materialaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Personalaufwendungen -419.650,00 € -327.350,00 € -92.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.060.490,50 € -716.599,50 € -343.891,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige Steuern -25.500,00 € -9.000,00 € -16.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kosten Unterhaltung Anlagen -1.313.590,00 € -504.590,00 € -642.200,00 € -166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-2.819.230,50 € -1.557.539,50 € -1.094.891,00 € -166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Leistungsunabhängiger (fixer) Anteil der Kalkulatorischen Abschreibungen (vgl. Anlagen 3)

Kalk. Abschreibung Anlagevermögen -2.241.768,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.505.834,30 € -735.933,99 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse 981.225,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 783.532,16 € 197.693,79 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-1.260.542,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -722.302,14 € -538.240,20 € 0,00 € 0,00 €

Leistungsunabhängiger (fixer) Anteil der Kalkulatorischen Verzinsung (vgl. Anlagen 4)

Kalk. Verzinsung Anlagevermögen -2.334.705,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.558.065,24 € -776.640,15 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse 932.944,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750.165,22 € 182.779,68 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse 1.124.280,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.124.280,42 € 0,00 €

-277.480,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -807.900,02 € -593.860,47 € 1.124.280,42 € 0,00 €

Leistungsunabhängiger (fixer) Anteil des Ausgleiches von Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren (vgl. Anlage 5)

Deckungsausgleich aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FIXE VORHALTEKOSTEN GESAMT -4.357.252,91 € -1.557.539,50 € -1.094.891,00 € -166.800,00 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € 1.124.280,42 € 0,00 €

Nicht gebührenfähige 

Leistungen

Zentrale 

Abwasserbeseitigung
Gesamt

Betriebskosten 

SW Klipphausen

Betriebskosten 

SW Triebischtal

Betriebskosten 

Niederschlagswasser
Schmutzwasseranlagen Niederschlagswasseranlagen
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 14: Berechnung der maximal zulässigen Grundgebühren

Vorauskalkulation

für den Zeitraum 2024 bis 2026

Nicht gebührenfähige 

Leistungen

Zentrale 

Abwasserbeseitigung
Gesamt

Betriebskosten 

SW Klipphausen

Betriebskosten 

SW Triebischtal

Betriebskosten 

Niederschlagswasser
Schmutzwasseranlagen Niederschlagswasseranlagen

Übertrag -4.357.252,91 € -1.557.539,50 € -1.094.891,00 € -166.800,00 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € 1.124.280,42 € 0,00 €

Betriebskosten SW Klipphausen -1.557.539,50 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 1.557.539,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.557.539,50 € 0,00 €

Zwischensumme -4.357.252,91 € -1.094.891,00 € -166.800,00 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € -433.259,08 € 0,00 €

Betriebskosten SW Triebischtal -1.094.891,00 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 1.094.891,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.094.891,00 € 0,00 €

Zwischensumme -4.357.252,91 € -166.800,00 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € -1.528.150,08 € 0,00 €

Betriebskosten Niederschlagswasser -166.800,00 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € -83.400,00 € -83.400,00 €

Zwischensumme -4.357.252,91 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € -1.611.550,08 € -83.400,00 €

Schmutzwasseranlagen -1.530.202,16 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 100,00% 0,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 1.530.202,16 € 0,00 € -1.530.202,16 € 0,00 €

Zwischensumme -4.357.252,91 € -1.132.100,67 € -3.141.752,24 € -83.400,00 €

Niederschlagswasseranlagen -1.132.100,67 €

Kostenverteilungsschlüssel 50,00% 50,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 1.132.100,67 € -566.050,33 € -566.050,33 €

Zwischensumme -4.357.252,91 € -3.707.802,58 € -649.450,33 €
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 14: Berechnung der maximal zulässigen Grundgebühren

Vorauskalkulation

für den Zeitraum 2024 bis 2026

Nicht gebührenfähige 

Leistungen

Zentrale 

Abwasserbeseitigung
Gesamt

Betriebskosten 

SW Klipphausen

Betriebskosten 

SW Triebischtal

Betriebskosten 

Niederschlagswasser
Schmutzwasseranlagen Niederschlagswasseranlagen

LEISTUNGSUNABHÄNGIGE VORHALTEKOSTEN -4.357.252,91 € -3.707.802,58 € -649.450,33 €

Erhebung von leistungsunabhängigen Grundgebühren ja

Maximal zulässige Kostendeckung durch Einnahmen aus Grundgebühren -2.646.711,74 €

80 % der verbrauchsunabhängigen Vorhaltekosten -2.966.242,06 €

60 % der Gesamtkosten (vgl. Anlage 15) -2.646.711,74 €

Bemessung der Grundgebühren (vgl. Anlage 13) 17.113,00

GEBÜHRENFESTSETZUNG

Maximal zulässige Grundgebühren 12,89 €/Monat

Festgesetzte Grundgebühren 8,60 €/Monat
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 15: Kostenverteilung für den Bemessungszeitraum 2024 - 2026

Vorauskalkulation

für den Zeitraum 2024 bis 2026

Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung (vgl. Anlage 2)

Umsatzerlöse 125.400,00 € 93.000,00 € 32.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige betriebliche Erträge 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Materialaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Personalaufwendungen -419.650,00 € -327.350,00 € -92.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.120.981,00 € -1.433.199,00 € -687.782,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sonstige Steuern -25.500,00 € -9.000,00 € -16.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kosten Unterhaltung Anlagen -1.313.590,00 € -504.590,00 € -642.200,00 € -166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-3.748.321,00 € -2.175.139,00 € -1.406.382,00 € -166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kalkulatorische Abschreibungen (vgl. Anlage 3)

Kalk. Abschreibung Anlagevermögen -2.241.768,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.505.834,30 € -735.933,99 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Auflösung Ertragszuschüsse 981.225,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 783.532,16 € 197.693,79 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Auflösung Kapitalzuschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-1.260.542,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -722.302,14 € -538.240,20 € 0,00 € 0,00 €

Kalkulatorische Verzinsung (vgl. Anlage 4)

Kalk. Verzinsung Anlagevermögen -2.334.705,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.558.065,24 € -776.640,15 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Verzinsung Ertragszuschüsse 932.944,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750.165,22 € 182.779,68 € 0,00 € 0,00 €

Kalk. Verzinsung Kapitalzuschüsse 1.124.280,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.124.280,42 € 0,00 €

-277.480,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -807.900,02 € -593.860,47 € 1.124.280,42 € 0,00 €

Ausgleich von Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren (vgl. Anlage 5)

Deckungsausgleich aus Vorjahren 225.706,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225.706,84 € 0,00 €

225.706,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225.706,84 € 0,00 €

AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE GESAMT -5.060.636,57 € -2.175.139,00 € -1.406.382,00 € -166.800,00 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € 1.349.987,26 € 0,00 €

Nicht gebührenfähige 

Leistungen

Zentrale 

Abwasserbeseitigung
Gesamt

Betriebskosten 

SW Klipphausen

Betriebskosten 

SW Triebischtal

Betriebskosten 

Niederschlagswasser
Schmutzwasseranlagen Niederschlagswasseranlagen
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Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 15: Kostenverteilung für den Bemessungszeitraum 2024 - 2026

Vorauskalkulation

für den Zeitraum 2024 bis 2026

Nicht gebührenfähige 

Leistungen

Zentrale 

Abwasserbeseitigung
Gesamt

Betriebskosten 

SW Klipphausen

Betriebskosten 

SW Triebischtal

Betriebskosten 

Niederschlagswasser
Schmutzwasseranlagen Niederschlagswasseranlagen

Übertrag -5.060.636,57 € -2.175.139,00 € -1.406.382,00 € -166.800,00 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € 1.349.987,26 € 0,00 €

Betriebskosten SW Klipphausen -2.175.139,00 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 2.175.139,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.175.139,00 € 0,00 €

Zwischensumme -5.060.636,57 € -1.406.382,00 € -166.800,00 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € -825.151,74 € 0,00 €

Betriebskosten SW Triebischtal -1.406.382,00 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 1.406.382,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.406.382,00 € 0,00 €

Zwischensumme -5.060.636,57 € -166.800,00 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € -2.231.533,74 € 0,00 €

Betriebskosten Niederschlagswasser -166.800,00 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € -83.400,00 € -83.400,00 €

Zwischensumme -5.060.636,57 € -1.530.202,16 € -1.132.100,67 € -2.314.933,74 € -83.400,00 €

Schmutzwasseranlagen -1.530.202,16 €

Kostenverteilungsschlüssel 0,00% 100,00% 0,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 1.530.202,16 € 0,00 € -1.530.202,16 € 0,00 €

Zwischensumme -5.060.636,57 € -1.132.100,67 € -3.845.135,90 € -83.400,00 €

Niederschlagswasseranlagen -1.132.100,67 €

Kostenverteilungsschlüssel 50,00% 50,00%

Kosten- und Leistungsverrechnung 1.132.100,67 € -566.050,33 € -566.050,33 €

Zwischensumme -5.060.636,57 € -4.411.186,23 € -649.450,33 €

ERGEBNIS DER KOSTENVERTEILUNG -4.411.186,23 € -649.450,33 €
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Gemeinde Klipphausen Dresden, 13. Dezember 2023

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2024 - 2026

Anlage 16: Ausweis der Gebührensätze

2024 2025 2026 Gesamt

Zentrale Abwasserbeseitigung Gebührenfähige Aufwendungen -4.411.186,23 €

Erträge aus Grundgebühren 582.151,20 € 589.375,20 € 594.535,20 € 1.766.061,60 €

Gebührensatz 8,60 €/Monat 8,60 €/Monat 8,60 €/Monat

Bemessungeeinheiten 5.641,00 5.711,00 5.761,00

Erträge aus Mengengebühren 834.480,00 € 879.750,00 € 1.714.230,00 €

Gebührensatz 2,44 €/m³ 2,55 €/m³

Abwassermengen 342.000 m³ 345.000 m³

Verbleibende Aufwendungen -930.894,63 €

Abwassermenge 350.000 m³

Kostendeckende Mengengebühr 2,65 €/m³

Teilleistung
Zeitraum der Vorauskalkulation
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